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Abréviations

SECO Staatssekretariat für Wirtschaft
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
BFS Bundesamt für Statistik
KVF-SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates
EVD Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
SAKE Schweizerische Arbeitskräfteerhebung
BIP Bruttoinlandsprodukt
ASTRA Bundesamt für Strassen
SUVA Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
IAO Internationale Arbeitsorganisation
EG Europäische Gemeinschaft
ILO Internationale Arbeitsorganisation
BIGA Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit
GDP Gewerkschaft Druck und Papier, später Comedia/Syndicom
ArGV 1 Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz
BWA Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit
CNG Christlichnationaler Gewerkschaftsbund (Vorgänger von Travail.suisse)
SMUV Gewerkschaft Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen (urspr.

Schweizerischer Metall- und Uhrenarbeiterverband)

SECO Secrétariat d'Etat à l'économie
CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil

national
OFS Office fédéral de la statistique
CTT-CE Commission des transports et des télécommunications du Conseil des

Etats
DFE Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
ESPA Enquête suisse sur la population active
PIB Produit intérieur brut
OFROU Office fédéral des routes
SUVA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
USS Union syndicale suisse
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
USAM Union suisse des arts et métiers
BIT Bureau International du Travail
CE Communauté européenne
OIT Organisation internationale du travail
OFIAMT Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail
SLP Syndicat du livre et du papier
OLT 1 Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
OFET Office fédéral de l'économie et du travail
CSC Confédération des syndicats chrétiens de Suisse (Prédécesseur de

Travail.suisse)
FTMH Syndicat de l'industrie, de la construction et des services (initialement

Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie)

01.01.90 - 01.01.20 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Chronique générale

Infrastructure et environnement

Transports et communications

Trafic routier

Le Conseil fédéral a décidé de simplifier la procédure d’autorisation pour les trajets
effectués le dimanche ou la nuit. Le transport nocturne et dominical de certaines
marchandises, comme les denrées alimentaires fraîches, le bétail de boucherie ou les
fleurs coupées, ne sera plus soumis à autorisation. Cette mesure permettra à
l’administration fédérale et aux entreprises d’économiser le temps et l’argent que
coûtent actuellement quelque 6'000 procédures par an. L’OFROU a par ailleurs précisé
que cette modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière
n’engendrerait pas d’augmentation du trafic nocturne et dominical, dans la mesure où
les marchandises concernées figurent déjà aujourd’hui sur la liste des exceptions
donnant droit à des autorisations spéciales. 1

ORDONNANCE / ARRÊTÉ FÉDÉRAL SIMPLE
DATE: 01.10.2010
NICOLAS FREYMOND

Die im März 2015 eingereichte Motion Regazzi (cvp, TI) zur Reduzierung von Staus in
den Morgenstunden verlangte, dass das Nachtfahrverbot für Lastwagen im
Strassenverkehrsgesetz geändert wird und neu nur von 22 bis 04 Uhr gilt. Damit würde
das Verkehrsaufkommen im morgendlichen Stossverkehr reduziert. In seiner
Stellungnahme vom Mai 2015 verwies der Bundesrat auf das Landverkehrsabkommen
mit der EU, welches von einer solchen Änderung tangiert würde, und beantragte die
Ablehnung der Motion. Im Nationalrat, wo das Anliegen im September 2016 behandelt
wurde, wies Bundesrätin Leuthard auch auf die Nachtruhe der Bevölkerung und die
Erholung der Chauffeure hin. Trotzdem wurde die Motion knapp angenommen: Mit 98
gegen 93 Stimmen bei 3 Enthaltungen. Im März 2017 kam die Motion in den Ständerat,
dieser folgte diskussionslos seiner KVF-SR, welche die Ablehnung der Motion beantragt
hatte. 2

MOTION
DATE: 15.03.2017
NIKLAUS BIERI

Politique sociale

Population et travail

Temps de travail

Ende 1990 arbeiteten in der Schweiz 17,6% der Beschäftigten (ohne Landwirtschaft)
teilzeitlich. Ein Jahr zuvor waren es 16,9% und 1985 gar erst 14,5%. Ungefähr die Hälfte
der Teilzeitbeschäftigten leistete Ende 1990 ein Pensum zwischen 50 und 90%. Stark
verbreitet ist die Teilzeitarbeit im Dienstleistungssektor, wo sich ihr Gewicht in den
vergangenen fünf Jahren von 20,2 auf 24,4% erhöhte. In der Industrie und im
verarbeitenden Gewerbe ist ihr Anteil wesentlich tiefer. Er legte im selben Zeitraum von
8,3 auf 9,6% zu. Dies hängt unter anderem mit dem Übergewicht der männlichen
Arbeitskräfte im produzierenden Sektor zusammen. Bei den Männern belief sich der
Prozentsatz der Teilzeitbeschäftigten Ende 1990 insgesamt auf lediglich 6,6%, bei den
Frauen jedoch auf 36,6%. 3

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 02.04.1990
MARIANNE BENTELI

Die mehrheitlich über Gesamtarbeitsverträge geregelte Wochenarbeitszeit sank seit
1985 um durchschnittlich 1,2 Stunden. 1990 lag sie im Mittel bei 42,2 Stunden, was
gegenüber dem Vorjahr einer Reduktion um 0,2 Stunden entspricht. Die verarbeitende
Produktion war dabei mit 41,6 Wochenstunden der Bereich mit der tiefsten Arbeitszeit.
Im Dienstleistungssektor lag sie bei durchschnittlich 42,3 Stunden, und im Baugewerbe
wurde im Schnitt während 43,5 Stunden gearbeitet. Weniger als 41 Stunden in der
Woche arbeiteten die Arbeitnehmer im grafischen Gewerbe (40,5), in der Uhren- und
Chemie-Industrie (40,8) sowie im Maschinen- und Fahrzeugbau (40,9). Im Vergleich
dazu lagen die wöchentlichen Arbeitszeiten in der EG 1987 zwischen 35,7 und 41,2
Stunden. 4

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 12.04.1990
MARIANNE BENTELI
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Im Juni kam etwas Bewegung in die starren Fronten, als die Internationale
Arbeitsorganisation ILO ein Zusatzprotokoll zum Übereinkommen 89 verabschiedete,
welches die Bedingungen für Ausnahmen vom Frauen-Nachtarbeitsverbot regelt. Die
neuen Lockerungen werden dabei nur gewährt, wenn die Sozialpartner in einer Branche
oder einem Beruf zustimmen; sie kann auch für einzelne Betriebe nach Konsultation
der Sozialpartner von einer staatlichen Behörde bewilligt werden, sofern der Betrieb
punkto Sicherheit, Gesundheitsschutz und Chancengleichheit für Frau und Mann die
nötige Gewähr bietet; Schwangere und Wöchnerinnen sollen weiterhin einen
besonderen Schutz geniessen. Für die Gewerkschaften schien sich hier ein gangbarer
Kompromiss anzubahnen, umso mehr als die ILO gleichzeitig ein allgemeines
Abkommen über die Nachtarbeit (Übereinkommen 171) annahm, in welchem die
gesundheitliche Schädlichkeit der Nachtarbeit erneut bekräftigt und zu grösster
Vorsicht bei der Erteilung von Ausnahmebewilligungen gemahnt wurde. Anders als ihre
ausländischen Kollegen, die zuletzt Einlenken auf den Kompromissvorschlag
beschlossen, verweigerten hingegen die schweizerischen Arbeitgeber dem
Zusatzprotokoll ihre Zustimmung. In den folgenden Monaten drängten sie immer wieder
darauf, die Schweiz solle das Abkommen 89 innerhalb der dafür vorgesehenen Frist
(Ende Februar 1992) aufkündigen. 5

AUTRE
DATE: 28.06.1990
MARIANNE BENTELI

Obgleich sich die sogenannt prekären Arbeitsformen (Teilzeit- und Temporärarbeit) bei
den Arbeitnehmern steigender Beliebtheit erfreuen, stehen Sozialpolitiker und
Gewerkschaften diesem Trend eher reserviert gegenüber, da sie für die Betroffenen
Einbussen bei der Karriere und im Bereich der Sozialversicherungen – zum Beispiel
durch Nichterreichen des Koordinationsabzugs bei der 2. Säule – befürchten. Auch das
Bundesamt für Konjunkturfragen warnte davor, dass die Flexibilisierung der Arbeitszeit
die in den Gesamtarbeitsverträgen verankerten Sicherheiten unterlaufen könnte, weil
sich im Zuge der Individualisierung die vielen grundlegend verschiedenen Modelle nicht
mehr für alle verbindlich regeln liessen. 6

DÉBAT PUBLIC
DATE: 04.10.1990
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat entschied bis Ende Jahr nicht in dieser Frage. Im Nationalrat darauf
angesprochen, erinnerte er zwar daran, dass 97 der insgesamt 158 ILO-Mitgliedstaaten
diese Konvention nicht unterzeichnet haben – darunter so bedeutende wie Australien,
die USA, Kanada, Japan, Dänemark, Finnland, Schweden und Grossbritannien –
versprach aber, keine voreiligen Schritte unternehmen und vor einer allfälligen
Kündigung des Übereinkommens die Meinung der interessierten Kreise einholen zu
wollen. Aus dem Biga war verschiedentlich zu vernehmen, der Bundesrat könnte seinen
Entscheid über eine Aufkündigung des Abkommens beziehungsweise über eine
Unterzeichnung des Zusatzprotokolls von der Haltung der EG-Staaten abhängig machen.
Nachdem der EG-Kommissionspräsident Delors im Januar den Willen bekundet hatte,
auch den Bereich der Nachtarbeit im Rahmen des europäischen Binnenmarktes
einheitlich zu regeln, stellte sich die Frage, ob es nicht sinnvoller sei, mit den
Revisionsarbeiten am Arbeitsgesetz so lange zuzuwarten, bis die angekündigte EG-
Richtlinie vorliegt. 7

AUTRE
DATE: 17.11.1990
MARIANNE BENTELI

Das Bundesgericht gab zwei Beschwerden der Gewerkschaften gegen vom Biga erteilte
Sonderbewilligungen für Sonntagsarbeit ganz oder zumindest in wichtigen Punkten
statt. Im Fall einer Spinnerei in Murg (SG) erachteten die Lausanner Richter die für die
Einführung von Nacht- und Sonntagsarbeit geltend gemachten wirtschaftlichen
Überlegungen als unzureichend und hob die Bewilligung auf. Einem Hersteller von
Mikrochips in Marin (NE) gestand das Bundesgericht zwar zu, dass eine
ununterbrochene siebentägige Produktionsweise technisch und ökonomisch
unentbehrlich sei, doch verweigerte sie ihm den sonntäglichen Einsatz von Frauen, da
die Herstellung integrierter Schaltungen keine frauenspezifische Arbeit darstelle und
die Frau im Arbeitsgesetz gerade deshalb einen besonderen Schutz geniessen müsse,
weil ihr nach traditionellem Rollenverständnis im Familienleben eine besondere
Funktion zukomme. Die Richter anerkannten zwar, dass hier ein Widerspruch zum
Gleichheitsartikel der Bundesverfassung bestehe, argumentierten aber, dass in diesem
Bereich eine Berufung auf Art. 4 Abs. 2 BV erst dann.zulässig wäre, wenn alle
Ungleichheiten zwischen Mann und Frau, insbesondere die Lohndifferenzen, beseitigt
wären. 8

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 29.12.1990
MARIANNE BENTELI
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Die Kontroverse um die Revision des Arbeitsgesetzes, deren Kernpunkt die Lockerung
des Nacht- und Sonntagsarbeitsverbots für Frauen in der Industrie ist, verlor auch im
Berichtsjahr nichts von ihrer Heftigkeit. Während die Arbeitgeberorganisationen die
Vorschläge zwar begrüssten, aber als zu wenig weit gehend bezeichneten, stiess der
Entwurf bei den Gewerkschaften, in kirchlichen Kreisen und bei den
Frauenorganisationen auf scharfe Ablehnung. Ahnlich gespalten waren die
Bundesratsparteien. FDP und SVP zeigten sich mit der Lockerung grundsätzlich
einverstanden, SP und CVP wollten hingegen an den geltenden Schutzmassnahmen
festhalten. 9

AUTRE
DATE: 31.12.1990
MARIANNE BENTELI

Eine breite, geschlossene Front, bestehend aus gewerkschaftlichen, kirchlichen und
frauenpolitischen Organisationen sagte weiterhin klar nein zum Revisionsentwurf des
Arbeitsgesetzes, zur Kündigung des Übereinkommens 89 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) (Verbot der Nachtarbeit für Frauen in der Industrie) und zum
Ausbau jeglicher Nacht- und Sonntagsarbeit. Sie argumentierten damit, dass es nicht
angehe, die Frauen, die ohnehin die Doppelbelastung von Beruf und Familie zu tragen
hätten, zu benachteiligen, nur um die Gleichstellung der Geschlechter durchzusetzen.
Eher, so ihre Auffassung, müsse die erwiesenermassen physisch und psychisch
schädliche Nachtarbeit auch für Männer verboten werden. 10

DÉBAT PUBLIC
DATE: 17.05.1991
MARIANNE BENTELI

Dabei anerkannte der Bundesrat selber die gesundheitliche Mehrbelastung bei
Nachtarbeit. In einer Revision des Arbeitszeitgesetzes beantragte er deshalb dem
Parlament, allen Bediensteten im öffentlichen Verkehr die gleichen Zeitzuschläge für
Nachtarbeit zuzugestehen wie sie 1990 bereits den PTT- und SBB-Angestellten gewährt
worden waren. Die vorberatende Kommission des Ständerates beschloss mit klarem
Mehr, die Vorlage an den Bundesrat zurückzuweisen mit dem Auftrag, die
verschiedenen Revisionspunkte noch einmal mit den Personalverbänden auszuhandeln.
Insbesondere soll der Bundesrat die Auswirkungen der bei den Regiebetrieben seit
1990 gültigen Regelungen abklären. 11

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 13.11.1991
MARIANNE BENTELI

Dass diese Interessengruppen aber bereits auf recht verlorenem Posten standen, ging
aus Äusserungen von Biga-Direktor Hug hervor, der eine Kündigung des Abkommens 89
nicht mehr ausschliessen mochte, sowie aus dem Umstand, dass die
Arbeitgeberverbände immer vehementer die Aufhebung des Nachtarbeitsverbots für
Frauen in industriellen Betrieben verlangten mit der Begründung, der
Wirtschaftsstandort Schweiz werde sonst gefährdet. Auch der Bundesrat liess mehrfach
durchblicken, dass für ihn eine Weiterführung des Abkommens ohne breite
Ratifizierung des Zusatzprotokolls von 1990, welches weitreichende
Ausnahmeregelungen erlaubt, kaum noch denkbar sei. Im Zeichen der Ausrichtung auf
Europa wollte er zudem seine Haltung von einem Entscheid des EG-Gerichtshofes
abhängig machen. Dieser erfolgte im Laufe des Sommers und bezeichnete ein
französisches Gesetz, das ein Nachtarbeitsverbot für Frauen vorsah, als unvereinbar
mit dem Grundsatz der Gleichberechtigung der Geschlechter. In seiner Antwort auf
die Interpellationen von zwei Mitgliedern der SP-Fraktion versprach Bundesrat
Delamuraz aber, vor einer eventuellen Kündigung des Abkommens noch eine weitere
Konsultationsrunde unter Einbezug von interessierten Frauenorganisationen
durchzuführen. 12

DÉBAT PUBLIC
DATE: 02.12.1991
MARIANNE BENTELI

1991 verringerte sich die betriebsübliche Arbeitszeit um 0,1 Stunden und betrug im
Mittel 42,1 Stunden. In den sechs Jahren von 1985 bis 1991 sank sie gesamthaft um 1,3
Stunden. Dabei wiesen die verarbeitende Produktion, der Transport- und
Kommunikationsbereich sowie die öffentliche Verwaltung mit 1,5 Stunden den höchsten
Rückgang auf. Im Gegensatz dazu verzeichnete der Bereich Banken, Versicherungen,
Immobilien und Beratung mit 0,9 Stunden die geringste Abnahme. 13

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 30.12.1991
MARIANNE BENTELI
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Das Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Solothurn hob eine befristete
Bewilligung für die Nachtarbeit von Frauen bei einer Grenchner Uhrenfabrik wieder
auf. Die Gewerkschaft SMUV hatte die Bewilligung mit einer Beschwerde beim
Solothurner Verwaltungsgericht angefochten und dabei die Unterstützung des Biga
gefunden. Der Bundesrat hatte sogar nicht ausgeschlossen, zum Schutz des noch
geltenden Nachtarbeitsverbotes das Bundesgericht anzurufen, falls das Solothurner
Verwaltungsgericht der Beschwerde des SMUV nicht stattgeben sollte. 14

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 04.03.1992
MARIANNE BENTELI

Als neuntes Land nach Irland, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Neuseeland, Sri
Lanka, Kuba und Uruguay kündigte der Bundesrat das Abkommen 89 der
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO), dem nach wie vor rund 70 Staaten
angehören, und gab sich damit die rechtlichen Voraussetzungen für die Aufhebung des
seit 1919 geltenden Nachtarbeitsverbotes für Frauen in der Industrie. Als Gründe für
die Kündigung nannte der Bundesrat die härter gewordene Konkurrenzsituation: Das
Nachtarbeitsverbot würde den Bestrebungen zur Verbesserung der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen und zur Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes
zuwiderlaufen und die Schweiz in ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit
benachteiligen. Er wies auch auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes von 1991
hin, welches festhält, dass ein generelles Nachtarbeitsverbot für Frauen mit dem im
EG-Recht verankerten Grundsatz der Gleichstellung der Geschlechter nicht vereinbar
sei.

Der Entscheid des Bundesrates wurde sehr unterschiedlich aufgenommen. Während
ihn die bürgerlichen Parteien und die Arbeitgeber als wichtigen Schritt zur
Gleichstellung der Geschlechter begrüssten, taxierten die SP und die Gewerkschaften
das Vorgehen des Bundesrates als unakzeptablen gesundheits- und sozialpolitischen
Rückschritt und rügten, einmal mehr werde der Gleichstellungsartikel dazu
missbraucht, um die Situation der Frauen zu verschlechtern. Auch die Grüne Partei und
frauenpolitische Organisationen protestierten.

Die Bundesbehörden schlossen eine rasche Aufhebung des Nachtarbeitsverbotes –
etwa auf dem Weg über eine Verordnungsänderung – aus. Der Vorsteher des EVD
verband den Entscheid des Bundesrates vielmehr mit dem Versprechen, bei der nun
notwendig werdenden Revision des Arbeitsgesetzes einen besseren Schutz aller in der
Nacht Beschäftigten anzustreben. Als Massnahmen erwähnte er unter anderem die
medizinische Betreuung, Arbeitszeitreduktionen, den Mutterschaftsschutz, die
Einbeziehung des sozialen Umfeldes in den Problemkreis Nachtarbeit und die Schaffung
von Alternativen, wenn aus gesundheitlichen Gründen keine Nachtarbeit geleistet
werden kann. Damit würde die Schweiz auch die Voraussetzungen erfüllen, um das
Übereinkommen 171 der IAO zu unterzeichnen, das den Schutz aller in der Nacht
Arbeitenden zum Inhalt hat. 15

ORDONNANCE / ARRÊTÉ FÉDÉRAL SIMPLE
DATE: 11.03.1992
MARIANNE BENTELI

In der Schweiz wurde 1992 durchschnittlich 42 Stunden pro Woche gearbeitet. Seit
1985 hat sich die betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit um 1,4 Stunden verringert,
wobei dieser Rückgang in der Westschweiz und im Tessin weniger ausgeprägt war als in
der Deutschschweiz. 16

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 23.03.1992
MARIANNE BENTELI

Als Erstrat genehmigte die kleine Kammer einstimmig eine Revision des
Arbeitszeitgesetzes, mit welchem die Arbeitszeiten in den Unternehmungen des
öffentlichen Verkehrs geregelt werden. Analog zu den bereits geltenden Bestimmungen
bei SBB und PTT hatte der Bundesrat beantragt, die Bandbreite der zu Zeitzuschlägen
führenden Arbeitszeit auf die Stunden zwischen 20 Uhr und sechs Uhr morgens (bisher
Mitternacht bis 4 Uhr) auszudehnen und die Ausgestaltung der Zeitzuschläge in seine
Kompetenz zu legen. Der Ständerat stimmte der Vorlage grundsätzlich zu, wollte jedoch
die Ausrichtung von Zeitzuschlägen erst ab 22 Uhr zulassen. Gegen den ausdrücklichen
Willen des Bundesrates, der auf internationale Vereinbarungen und ein entsprechendes
Postulat des Nationalrates verwies, beschloss der Rat zudem, die Mitspracherechte der
Arbeitnehmer einzuschränken. 17

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 01.12.1992
MARIANNE BENTELI
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Mitte Jahr gab der Bundesrat seine Vorschläge für eine Revision des Arbeitsgesetzes
mit dem Ziel einer Aufhebung des Nacht- und Sonntagsarbeitsverbotes für Frauen in
der Industrie in die Vernehmlassung. Die Arbeits- und Ruhezeiten sollen künftig für
Frauen und Männer die gleichen sein. Nur acht Wochen vor und nach der Geburt eines
Kindes dürfen Frauen zwischen 20 und 6 Uhr nicht mehr beschäftigt werden. In dieser
Zeit haben sie Anspruch auf Versetzung zu einer gleichwertigen Tagesarbeit oder, wenn
dies nicht möglich ist, auf eine Fortzahlung von 80% des bisherigen Lohnes. Im
Gegenzug soll allen Arbeitnehmern und -nehmerinnen für geleistete Nacht- und
Sonntagsarbeit ein Zeitzuschlag in Form von zusätzlicher Freizeit gewährt werden. Alle
in der Nacht Arbeitenden sollen zudem das Recht erhalten, sich auf Verlangen
medizinisch untersuchen und beraten zu lassen. Wenn sich zeigt, dass ein
Arbeitnehmer zur Nachtarbeit untauglich ist, so muss ihm der Arbeitgeber eine
ähnliche Tagesarbeit anbieten. Ist dies nicht machbar, sind die gleichen Ansprüche zu
gewähren wie im Krankheitsfall. 18

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 29.06.1993
MARIANNE BENTELI

Ab 1. Januar 1994 werden alle Bediensteten im öffentlichen Verkehr besser für
Nachtarbeit entschädigt. Der Bundesrat setzte auf diesen Zeitpunkt eine im
Berichtsjahr auch vom Nationalrat genehmigte entsprechende Änderung des
Arbeitszeitgesetzes in Kraft. Bis anhin kannte bereits das Personal von SBB und PTT
diese Regelung. Für den Dienst zwischen 22 und 6 Uhr werden zusätzliche
Zeitzuschläge festgelegt, welche zwischen 5 und 15% der effektiven Arbeitszeit liegen.
Der Bundesrat will damit die seiner Ansicht nach erwiesenermassen stärkere
körperliche und geistige Belastung durch Tätigkeiten ausserhalb der gewohnten
Arbeitszeiten gezielter und gerechter kompensieren. 19

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 16.09.1993
MARIANNE BENTELI

In der Vernehmlassung lehnten nur die SP und die Eidg. Kommission für Frauenfragen
die Aufhebung des Nachtarbeitsverbotes im jetzigen Zeitpunkt generell ab. Die SP will
ihre Zustimmung erst geben, wenn die Verwirklichung verschiedener Verbesserungen
wie Mutterschaftsversicherung und -urlaub gesichert ist. Die Eidg. Frauenkommission
begründete ihre Ablehnung mit ungenügenden Schutzmassnahmen für Arbeitende mit
Familienpflichten. Die Gewerkschaften akzeptierten die Vorlage nur mit äusserster
Zurückhaltung. Der SGB erachtete sie als äussersten Kompromiss und nur unter der
Bedingung annehmbar, dass die Situation der in der Nacht Arbeitenden tatsächlich
verbessert werde. Ebenfalls ja sagte der CNG, drohte aber im Fall wesentlicher
Änderungen am Bundesratsentwurf mit dem Referendum. Mit Blick auf Familienleben
und Gesundheit schlug die CVP unter anderem vor, alle drei Jahre zu prüfen, ob ein
Unternehmen die Voraussetzungen für eine Nachtarbeitsbewilligung weiterhin erfülle.
SVP und FDP erachteten vor allem die vorgesehenen Verbesserungen des
Arbeitnehmerschutzes als heikel, da sich dahinter eine Neutralisierung der
Flexiblisierungsbestrebungen verstecken könnte, und die Vorgaben allzu sehr in die
Sozialpartnerschaft eingriffen. Der Vorort hielt fest, mit der Aufhebung des
Frauennachtarbeitsverbots sei ein dringliches Anliegen erfüllt, doch dürfe diese
Anpassung nicht Anlass zu zusätzlichen kompensatorischen Massnahmen sein. Auch der
Gewerbeverband verlangte eine Lockerung des Verbots ohne neue Auflagen. 20

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 14.10.1993
MARIANNE BENTELI

Im Februar leitete der Bundesrat dem Parlament seine Botschaft über eine Teilrevision
des Arbeitsgesetzes zu. Schwerpunkte der Revision sind die gleiche Regelung der
Arbeits- und Ruhezeiten für Männer und Frauen in allen Wirtschaftssektoren, die
Flexibilisierung der Arbeitszeiten, eine Verbesserung des Schutzes der in der Nacht und
am Sonntag Erwerbstätigen sowie ein Sonderschutz für werdende Mütter, die
Nachtarbeit verrichten. Damit soll das bis anhin geltende Verbot der Nacht- und
Sonntagsarbeit von Frauen in der Industrie aufgehoben werden. 21

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 03.02.1994
MARIANNE BENTELI

Jeder neunte Erwerbstätige arbeitet in der Schweiz regelmässig in der Nacht, am
Wochenende oder im Schichtbetrieb. Dies ergab die erste umfassende Repräsentativ-
Untersuchung in diesem Bereich, welche zwischen September 1992 und Januar 1993 im
Auftrag des BIGA durchgeführt worden war. Das Ausmass war bei den Frauen nicht
wesentlich geringer als bei den Männern. Der relative Anteil aller Nacht-, Wochenend-
und Schichtarbeitenden ist in den Branchen Luftfahrt, Bahnen und Gastgewerbe
(47,4%) sowie Gesundheitswesen und Heime (35,6%) besonders hoch, während er bei
den Banken und Versicherungen (2,1%) sowie im Handel (2,0%) deutlich unter dem

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 07.09.1994
MARIANNE BENTELI
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Durchschnitt liegt. 22

Laut einer Untersuchung des Institutes der deutschen Wirtschaft (IW) arbeiteten 1994
die Amerikaner mit einer Jahressollarbeitszeit von 1896 Stunden am längsten. Auch
Portugal (1882), Japan (1880) und die Schweiz (1838) wiesen relativ hohe Arbeitszeiten
auf. Während Länder wie Frankreich (1755), Grossbritannien (1752) und Italien (1744) sich
im Mittelfeld befinden, liegen Dänemark (1687) und die alten Bundesländer
Deutschlands (1620) am Schluss der internationalen Rangliste. Die tariflich vorgegebene
Arbeitszeit stimmt jedoch häufig nicht mit der effektiv geleisteten überein. In der
Schweiz etwa lag 1994 die tarifliche Wochenarbeitszeit eines Arbeiters in der Industrie
bei 40,5 Stunden, die betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit betrug aber 41,4
Stunden. In fast allen Industriestaaten ist die tarifliche Arbeitszeit in den vergangenen
fünf Jahren weiter verkürzt worden. So sank zwischen 1989 und 1994 in Portugal die
Jahressollarbeitszeit in der Industrie um 134 Stunden, in Irland um 62 Stunden, in Japan
und Westdeutschland um je 48 Stunden und in der Schweiz um 36 Stunden. 23

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 30.12.1994
MARIANNE BENTELI

Als Kompensation für die Aufhebung des Nacht- und Sonntagsarbeitsverbots der
Frauen in der Industrie, welche als Folge der Aufkündigung der diesbezüglichen ILO-
Vereinbarung möglich geworden war, hatte der Bundesrat für die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer sämtlicher Wirtschaftszweige bei regelmässigen Arbeitsleistungen an
Sonn- und Feiertagen sowie zwischen 23 Uhr nachts und 6 Uhr morgens einen
Zeitzuschlag von zehn Prozent vorgeschlagen. Dem Nationalrat lag zu Beginn der
Beratungen je ein Rückweisungs- bzw. ein Aussetzungsantrag von rot-grüner Seite vor
mit dem Inhalt, diese Vorlage dem Parlament erst zusammen mit dem definitiv
bereinigten Gleichstellungsgesetz und dem Vorschlag zur Mutterschaftsversicherung
vorzulegen, da nur mit der Verabschiedung dieser Gesetzesvorlagen die
Gleichberechtigung der Frauen in der Arbeitswelt einigermassen abgesichert wäre. Die
grosse Kammer lehnte dies jedoch recht deutlich ab und weichte die Vorschläge des
Bundesrates sogar noch weiter auf, indem sie entschied, dass die Kompensation für
Nacht- und Sonntagsarbeit wahlweise aus einem zehnprozentigen Zeitzuschlag oder
einem Lohnzuschlag von 50% für die Sonntags- und 25% für die Nachtarbeit bestehen
soll, wobei sie für Arbeitnehmer mit Familienpflichten den Zeitzuschlag zwingend
vorsehen wollte. Sie schuf ebenfalls die Möglichkeit zu einer Ausweitung der
Ladenöffnungszeiten und bestimmte, dass Verkaufsgeschäfte künftig an jährlich
höchstens sechs Sonn- oder Feiertagen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
beschäftigen können, falls die kantonalen Vorschriften über den Ladenschluss dies
gestatten. 24

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 23.03.1995
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat ging noch weiter im Abbau der Arbeitnehmerschutzbestimmungen. Er
argumentierte, die Vorlage sei den wirtschaftlichen Realitäten nicht angemessen und
für Gastgewerbe und Hotellerie, wo traditionell viel Nacht- und Sonntagsarbeit geleistet
wird, untragbar, weshalb er sämtliche Zeit- oder Lohnzuschläge im Gesetz strich und
auf allfällige Regelungen im Rahmen der Gesamtarbeitsverträge verwies. Gegen einen
Minderheitsantrag Simmen (cvp, SO) wurde auch der Lockerung der
Ladenöffnungszeiten zugestimmt. 25

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 28.09.1995
MARIANNE BENTELI

Entgegen den Empfehlungen ihrer Kommission und des Bundesrates beharrte die
kleine Kammer aber mit 23 zu 16 Stimmen weiterhin auf ihrem Entscheid, zugunsten
völliger Vertragsfreiheit jegliche Kompensationsvorschrift aus dem Gesetz zu
streichen. Dem nationalrätlichen Kompromissvorschlag gegenüber wurden neben
wirtschaftlichen auch juristische Bedenken ins Feld geführt, da mit der Version des
Nationalrates nicht in allen Fällen klar wäre, ob nun die Regelung des
Gesamtarbeitsvertrages zur Anwendung komme oder das Gesetz. Diesen Bedenken
wollte ein Antrag Onken (sp, TG) Rechnung tragen. Gemäss diesem Vorschlag sollte das
Gesetz zwar zwingend einen zehnprozentigen Zeitzuschlag vorsehen, allerdings mit dem
Zusatz, dass eine vertragliche Bestimmung, welche den Gesundheitsschutz der
Arbeitnehmenden gleichwertig regelt, ebenfalls zulässig ist. Dieser Antrag wurde mit 28
zu sechs Stimmen deutlich abgelehnt. 26

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 28.09.1995
MARIANNE BENTELI
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Der Schweizerische Gewerkschaftsbund kündigte darauf seine Absicht an, unabhängig
davon, welcher Vorschlag in der Differenzbereinigung obsiegen wird, gegen die
Gesetzesänderung das Referendum zu ergreifen, da mit diesen Bestimmungen von
einer eigentlich zum Schutz aller Arbeitnehmer gedachten Revision nur noch die
Deregulierungsmassnahmen übrigblieben. 27

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 05.12.1995
MARIANNE BENTELI

Die Differenzbereinigung war das erste Sachgeschäft der neuen Legislatur im
Nationalrat. Auf der Suche nach einem Kompromiss schlug die Mehrheit der
Kommission vor, dass lediglich die Nachtarbeit im Gesetz geregelt werden und dabei
nur dann ein zehnprozentiger Zeitzuschlag garantiert werden soll, wenn für die
betroffenen Beschäftigten kein Gesamtarbeitsvertrag Kompensationsregelungen
vorsieht. Die Sozialpartner wären also weiterhin frei, den Ausgleich für die regelmässig
geleistete Nachtarbeit im Gesamtarbeitsvertrag nach ihrem Gutdünken auszuhandeln -
in Form eines Lohnzuschlags oder von Freizeit. Dieser Kompromiss passierte allerdings
nur mit der äusserst knappen Mehrheit von 94 zu 92 Stimmen. Wie der Ständerat
verzichtete auch der Nationalrat auf einen gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleich für
die Sonntagsarbeit. 28

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 12.12.1995
MARIANNE BENTELI

Während die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit seit der Mitte der 80er Jahre
regelmässig um 0,1 bis 0,2 Stunden pro Jahr zurückging, verharrt sie seit 1993
konstant bei 41,9 Stunden. Nach den Schätzungen des BIGA wurde im Berichtsjahr
lediglich im Baugewerbe und im Dienstleistungsbereich ein leichter Rückgang der
Wochenarbeitszeit registriert. 29

AUTRE
DATE: 31.12.1995
MARIANNE BENTELI

In der Frühjahrssession befasste sich der Nationalrat erneut mit der letzten noch
bestehenden Differenz bei der Revision des Arbeitsgesetzes, nämlich der Frage, ob für
Nachtarbeit von Gesetzes wegen eine Kompensation vorgesehen werden solle oder
nicht. Die Kommissionsmehrheit war nicht mehr bereit, wegen dieser einzigen
Differenz die Verabschiedung der Vorlage weiter zu verzögern und schlug vor, sich der
harten Linie im Ständerat anzuschliessen. Eine SP-Minderheit der Kommission
beantragte Rückkehr zur Vorlage des Bundesrates (obligatorischer 10%iger Zeitzuschlag
für Nachtarbeit), eine CVP-Minderheit Zustimmung zum ersten Entscheid des
Nationalrates (10%ige Kompensation, falls der Betrieb nicht einem
Gesamtarbeitsvertrag unterstellt ist). Bundespräsident Delamuraz mahnte erneut - aber
wiederum vergeblich - den Kompromiss, den die Verbandsvertreter in einer
Expertenkommission zu diesem Punkt erarbeitet hatten, nicht in einem Anfall von
Deregulierungswut leichtfertig über Bord zu werfen. In der Eventualabstimmung
unterlag der Antrag der SP mit 97 zu 67 Stimmen dem Vorschlag der CVP. In der
Gesamtabstimmung obsiegte der Antrag der Kommissionsmehrheit, welche die fast
einhellige Zustimmung der FDP und der SVP fand, mit 82 zu 50 Stimmen. Damit waren
alle Kompensationen für Nacht- und Sonntagsarbeit im Gesetz gestrichen und die
Übereinstimmung mit dem Ständerat erreicht. In der Schlussabstimmung wurde die
Revision im Nationalrat mit 89 zu 80 Stimmen bei 9 Enthaltungen angenommen. Im
Ständerat erfolgte die Zustimmung mit 27 zu 6 Stimmen. 30

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 22.03.1996
MARIANNE BENTELI

Schon im Vorfeld dieses Beschlusses kündigte der SGB das Referendum gegen das
revidierte Gesetz an und fand dabei die Unterstützung von SP, GP, PdA, CNG und LFSA.
Die EDU beschloss ihrerseits, wegen der "Entheiligung" des Sonntags auf den
Referendumszug aufzuspringen. Aber auch welsche FDP-Politiker - unter ihnen der
Vizepräsident der Partei, Peter Tschopp (GE) sowie die Nationalräte Christen (VD) und
Dupraz (GE) - verhehlten nicht, dass sie für das Referendum gewisse Sympathien
hegten. Diese drei Abgeordneten hatten denn in der Schlussabstimmung auch als
einzige FDP-Vertreter gegen die Annahme der Vorlage gestimmt. Das Referendum kam
schliesslich mit 165 467 Stimmen zustande. 31

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 12.06.1996
MARIANNE BENTELI
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Das Nein der Stimmberechtigten von drei Kantonen (St. Gallen, Freiburg und Solothurn)
zu längeren Ladenöffnungszeiten noch vor der Einreichung des Referendums war ein
erster Fingerzeig dafür, dass dieses an der Urne durchaus erfolgreich sein könnte. Der
eigentliche Abstimmungskampf war stark emotional geprägt, indem beide Seiten auf die
Betroffenheit des einzelnen Bürgers setzten. Die Vertreter der Arbeitgeberseite
vertraten die Ansicht, eine Deregulierung der Arbeitszeit stärke den
Wirtschaftsstandort Schweiz und sichere damit längerfristig Arbeitsplätze. Die Gegner
der Vorlage geisselten diese als Quintessenz eines nur auf "shareholder value"
ausgerichteten aggressiven Kapitalismus. In kirchlichen Kreisen stiess vor allem die
partielle Aufhebung des Sonntagsarbeitsverbots auf massiven Widerstand. 32

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 12.06.1996
MARIANNE BENTELI

Zum zweiten Mal seit 1979 verzichtete der Bundesrat auf eine Empfehlung zuhanden
der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Er begründete dies damit, dass das Parlament
eine Vorlage verabschiedet habe, welche vorab bei der Kompensation der Nacht- und
Sonntagsarbeit fundamental von den Vorschlägen der Landesregierung abgewichen sei.
Im "Bundesbüchlein" und in seinen Auftritten werde sich der Bundesrat darauf
beschränken, den Inhalt und die Auswirkungen des Gesetzes zu erläutern, ohne
materiell dazu Stellung zu nehmen. 33

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 11.10.1996
MARIANNE BENTELI

Der Katholische und der Evangelische Frauenbund, der schweizerische Verband für
Frauenrechte, Gewerkschafterinnen, Parlamentarierinnen der SP, der CVP und der
Grünen sowie weitere Persönlichkeiten aus diesen Kreisen konstituierten sich im
Oktober zu einem Frauenkomitee "Nein zum diskriminierenden Arbeitsgesetz". Sie
kritisierten, die bloss formale Gleichbehandlung der Frauen mit den Männern, welche
die Lebensrealität der mehrfach belasteten Frauen ausser acht lasse, diskriminiere
recht eigentlich die Frauen. Aus einer veralteten Gleichstellungsoptik möge es positiv
erscheinen, dass nun Frauen wie die Männer auch im Industriebereich nachts arbeiten
dürften. Aus einer modernen und differenzierten Sicht der Dinge bringe das revidierte
Gesetz aber nicht mehr Gleichstellung, sondern verschärfe die Unterschiede der
Arbeitslast zwischen den Geschlechtern und müsse daher als Rückschritt in der
Gleichstellungspolitik gewertet werden. Angesichts der tieferen Frauenlöhne werde die
Wirtschaft zudem geradezu ermuntert, Frauen nachts und sonntags zu beschäftigen, als
Teilzeitarbeiterinnen womöglich noch über prekäre Abrufverträge. Genau diese
Kategorie von Frauen sei jedoch gewerkschaftlich schlecht bis kaum organisiert und
könne sich damit nicht auf das Aushandeln einer Zeitkompensation durch die
Sozialpartner verlassen. Andererseits konstituierte sich auch ein bürgerliches
Frauenkomitee zur Unterstützung des neuen Arbeitsgesetzes, da dieses berufstätigen
Frauen dieselben Beschäftigungsmöglichkeiten einräume wie den Männern. 34

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 08.11.1996
MARIANNE BENTELI

Teilrevision des Arbeitsgesetzes 
Abstimmung vom 1. Dezember 1996

Beteiligung: 46,7%
Ja: 697 874 (33,0%)
Nein: 1 418 961 (67,0%)

Parolen:
- Ja: FDP, LP, SVP, FP; Vorort, Arbeitgeber, SBV, SGV; Hotelierverein, Tourismus-
Verband.
- Nein: SP, CVP (12*), GP, PdA, LdU, EVP, KVP, SD, EDU; SGB, CNG, LFSA,
Angestelltenverbände; Landeskirchen, Pro Familia.

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die Vox-Analyse dieses Urnengangs zeigte, dass das recht deutliche Nein weniger als
Ablehnung des Sozialabbaus denn als Bekenntnis zu einem arbeitsfreien Sonntag
gewertet werden kann. 74% der Urnengänger sagten in der Nachbefragung, der Sonntag
müsse ein gesetzlicher Feiertag für möglichst viele bleiben. Nur 49% der
Stimmberechtigten erklärten sich hingegen mit dem Argument der SP einverstanden,
dass mit dem Nein zum Arbeitsgesetz dem Trend zum Sozialabbau ein Riegel geschoben
werden müsse.

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 01.12.1996
MARIANNE BENTELI
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Mit fast 47% war die Stimmbeteiligung unüblich hoch, was wohl auch damit
zusammenhing, dass an diesem Wochenende gleich über zwei emotional stark
befrachtete Vorlagen (neben dem Arbeitsgesetz noch die Asylinitiative der SVP)
abgestimmt wurde. In den letzten Tagen vor dem Urnengang waren dem Referendum
generell gute Erfolgschancen zugemutet worden, aber der Nein-Stimmen-Anteil von
67% übertraf dann doch alle Erwartungen. Die Ablehnung erfolgte vor allem in jenen
Kantonen, welche über- oder unterproportional von Arbeitslosigkeit betroffen sind: So
lehnte die gesamte Romandie und das Tessin mit Nein-Stimmenanteilen von 68,6%
(Genf) bis 86,6% (Jura) die Vorlage besonders deutlich ab, aber auch Uri und Obwalden
sprachen sich mit 79,3 resp. 69,9% klar überdurchschnittlich gegen die Vorlage aus.

Bundesrat Delamuraz konnte am Abend des Abstimmungssonntags seine Verärgerung
über die Arbeitgeber und das Parlament nur mit Mühe unterdrücken. Er bezeichnete
das massive Nein als das - leider - vorprogrammierte Ergebnis des mangelnden
Konsenses in der Schweiz. Er habe das Parlament vergeblich davor gewarnt, die
wirtschaftsfreundlichen Bestimmungen auszuweiten und alle
arbeitnehmerfreundlichen Bestimmungen aus der Vorlage zu kippen. Für den Vorsteher
des EVD sollte das Resultat zumindest den Nutzen haben, die Alarmglocken schrillen zu
lassen. Das Volk habe einen eindeutigen Auftrag gegeben: Es wolle nicht einseitige,
sondern zwischen den Sozialpartnern abgesprochene Lösungen sowie Solidarität. Der
Bundesrat sei bereit, als Mittler zu wirken und die Sozialpartner zu einer neuen Lösung
zu führen. 35

Eine McKinsey-Studie, welche in Zusammenarbeit mit Swissair und ABB sowie einer
Privatbank entstand, sagte voraus, dass im kommenden Jahrhundert jeder zweite
Schweizer Arbeitsplatz eine Teilzeitstelle sein wird. Gemäss der Untersuchung weist die
Schweiz nach den Niederlanden heute den zweithöchsten Anteil an Teilzeitstellen auf.
Dieser Anteil müsse weiter vergrössert werden, weil sowohl die Angestellten als auch
die Unternehmen und der Staat davon profitieren könnten. Die von McKinsey
begleiteten Pilotprojekte in ausgewählten Bereichen der drei Firmen umfassten rund
400 Arbeitsplätze. Von ihnen erwiesen sich 85 bis 90 Prozent als für individuelle
Arbeitszeiten geeignet. Auf der anderen Seite bekundeten 30 bis 40%aller befragter
Mitarbeiter ihr Interesse für ein neues Arbeitszeitmodell. 36

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 30.12.1996
MARIANNE BENTELI

Bereits in seiner Stellungnahme zur Volksabstimmung vom 1. Dezember 1996, in welcher
das revidierte Arbeitsgesetz mit 67% der Stimmen abgelehnt wurde, hatte der
Bundesrat klar gemacht, dass er eine Modernisierung des Arbeitsgesetzes im Interesse
der Wirtschaft nach wie vor als notwendig und zeitlich dringend erachte, weshalb sich
eine rasche Wiederaufnahme der Revisionsarbeiten aufdränge. Die Sozialpartner
äusserten sich positiv zu den Absichten des Bundesrates. Ein Ausschuss der Eidg.
Arbeitskommission, bestehend aus Vertretern der Sozialpartner, der Kantone, der
Wissenschaft, der Frauenorganisationen sowie des BIGA, welches die Arbeiten auch
leitete, erhielt den Auftrag, in Anlehnung an den ursprünglichen Entwurf, aber unter
klarer Berücksichtigung des Abstimmungsergebnisses Lösungsvorschläge für eine
Neuauflage der Revision zu erarbeiten. 37

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 30.01.1997
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion wollte die Grüne Fraktion den Bundesrat beauftragen, bei der
Schaffung von Teilzeit- und Job-Sharing-Stellen in der Bundesverwaltung mit gutem
Beispiel voranzugehen und besonders bei den höheren Lohnklassen vor jeder
Ausschreibung die Möglichkeiten dieser Arbeitsformen zu prüfen. Der Bundesrat
unterstrich bereits unternommene Anstrengungen in diesem Bereich, verwies aber
auch darauf, dass insbesondere bei Stellenvakanzen Aufgabenbeschriebe zwecks
Aufteilung in Teilzeitstellen überprüft werden können. Da die Bundesverwaltung in den
letzten Jahren eine sehr tiefe Fluktuationsrate aufgewiesen habe, sei die durchaus
erwünschte Entwicklung hin zu mehr Teilzeitstellen etwas ins Stocken geraten. Auf
seinen Antrag wurde die Motion als Postulat überwiesen. 38

MOTION
DATE: 21.03.1997
MARIANNE BENTELI
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Der Nationalrat überwies ein Postulat Rennwald (sp, JU), welches den Bundesrat
einlädt, einen Bericht über die Entwicklung atypischer Beschäftigungsformen
(befristete Arbeit, Personalverleih, Arbeit auf Abruf, Nachtarbeit usw.), ihre
wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Folgen vorzulegen sowie Vorschläge zu
machen, wie den schlimmsten Auswirkungen vorgebeugt und begegnet werden kann. 39

POSTULAT
DATE: 20.06.1997
MARIANNE BENTELI

Die Gewerkschaft Unia, die neue Dienstleistungsgewerkschaft des SGB, erklärte, sie
wolle vermehrt gegen die Arbeit auf Abruf vorgehen und mittelfristig ein generelles
Verbot dieses prekären Anstellungsverhältnisses anstreben. Gemäss den Schätzungen
der Unia arbeitet rund ein Drittel aller Angestellten von Warenhäusern und
Grossverteilern auf Abruf. Diese müssen dem Betrieb jederzeit zur Verfügung stehen,
ohne jeglichen Anspruch auf eine fixe Anzahl Arbeitsstunden oder ein gesichertes
Einkommen zu haben. Als ersten Betrieb nahm die Unia den Grossverteiler Denner ins
Visier, der im Frühjahr Hunderte von Verkäuferinnen und Magaziner vor die Wahl stellte,
entweder einen neuen Arbeitsvertrag mit Arbeit auf Abruf oder die Kündigung zu
akzeptieren. 40

AUTRE
DATE: 27.06.1997
MARIANNE BENTELI

Nach monatelangen Verhandlungen zeichnete sich eine deutliche Annäherung der
Standpunkte ab. Im September lag ein Vermittlungsvorschlag auf dem Tisch, der dem
gesuchten Kompromiss sehr nahe kam. Der Vorstand des Schweizerischen
Arbeitgeberverbandes akzeptierte Zeitzuschläge für regelmässige Nachtarbeit und
verzichtete auf die bewilligungsfreie Ladenöffnung an sechs Sonntagen pro Jahr. In
diesem Moment scherte der Gewerbeverband aus und und brach die Verhandlungen
ab. Aus Solidarität sistierte auch der Abeitgeberverband die Gespräche. Der zweite
Anlauf für die Revision des Arbeitsgesetzes schien damit gescheitert zu sein. Nach
einigem Hin und Her signalisierten Gewerbe- und Arbeitgeberverband wieder
Gesprächsbereitschaft, wobei allerdings der Gewerbeverband bereits mit dem
Referendum drohte für den Fall, dass die definitive Fassung des Gesetzes nicht seinen
Vorstellungen entspreche. An der abschliessenden Sitzung der Arbeitskommission
wurde erwartungsgemäss keine Einigung erzielt. 41

DÉBAT PUBLIC
DATE: 28.07.1997
MARIANNE BENTELI

Der Bericht des Bundesrates enthielt einen Gesetzesentwurf, der identisch war mit
dem Vermittlungsvorschlag, der beim letzten Treffen der Sozialpartner ausgearbeitet
worden war. Er umfasste zum einen jene Bestimmungen aus der Revisionsvorlage 1996,
die in der parlamentarischen Behandlung sowie im Vorfeld der Abstimmung ganz oder
weitgehend unbestritten blieben. Es sind dies insbesondere die Gleichstellung von Frau
und Mann in bezug auf die Arbeits- und Ruhezeiten (namentlich hinsichtlich Nacht-
und Sonntagsarbeit), die medizinische Betreuung der in der Nacht Beschäftigten sowie
der Sonderschutz bei Mutterschaft jener Frauen, die Nachtarbeit verrichten. Zum
anderen beinhaltete der Gesetzesentwurf neue Vorschläge für jene Bestimmungen, die
gemäss Abstimmungsanalyse in der Hauptsache zur Ablehnung der ersten Vorlage
geführt hatten. In diesem Sinn wurden neue Lösungen vorgeschlagen für die
Abendarbeit (ab 20 Uhr und nicht mehr ab 23 Uhr, allerdings bis 23 Uhr nicht
bewilligungspflichtig, sondern in Absprache mit den Arbeitnehmern zu regeln), die
Überzeit (maximal noch 130-160 Stunden pro Arbeitnehmer und Jahr anstatt wie bisher
220 bis 260 Stunden) und die Abgeltung von regelmässig geleisteter Nachtarbeit (10%
Zeitzuschlag). Ersatzlos gestrichen wurde die Liberalisierung der Sonntagsarbeit in
Verkaufsgeschäften. Die Vorschläge des Bundesrates wurden von der WAK überaus
positiv aufgenommen. Mit nur leichten Retouchen bei der Überstundenregelung
(maximal 170 Stunden pro Jahr bei der 45-Stunden-Woche und 140 Stunden bei der 50-
Stunden-Woche) übernahm sie den bundesrätlichen Gesetzesentwurf und kleidete ihn
in die Form einer Kommissionsinitiative. 42

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 06.11.1997
MARIANNE BENTELI

Wer Teilzeit leistet, soll in der Unfallversicherung und in der beruflichen Vorsorge nicht
länger benachteiligt werden. Die Nationalratskommission für soziale Sicherheit und
Gesundheit unterstützte zwei parlamentarische Initiativen mit diesem Ziel. Eine
Initiative Roth Bernasconi (sp, GE ) verlangte, dass auch Teilzeitarbeitende, die weniger
als 12 Stunden pro Woche für den gleichen Arbeitgeber arbeiten, der obligatorischen
Nichtberufsunfallversicherung unterstellt werden (Pa. Iv. 97.411). Mit ihrer Initiative
wollte Zapfl (cvp, ZH) erreichen, dass der Koordinationsabzug in der beruflichen
Vorsorge dem Beschäftigungsgrad angepasst wird. Heute ist erst der Jahreslohn, der

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 11.11.1997
MARIANNE BENTELI
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23 880 Fr. übersteigt, dem Obligatorium der beruflichen Vorsorge unterstellt. Das führt
beispielsweise dazu, dass Teilzeitarbeitende, welche mehrere Stellen innehaben, nicht
oder nur ungenügend versichert sind, und dass Ehepartner, welche die Rollenteilung
praktizieren, viel tiefere Altersrenten erhalten als traditionelle Familien, in denen der
Mann vollzeitbeschäftigt ist. 43

Der SMUV bot den Arbeitgebern der Metall- und Maschinenindustrie für den neu
auszuhandelnden Gesamtarbeitsvertrag einen Tausch an: Flexiblerer Einsatz der
Arbeitskräfte gegen eine Verkürzung der Arbeitszeit um 10% ohne Lohnabbau. Er
präsentierte dazu ein Jahres-Arbeitszeit-Modell. Nationalrat und Volkswirtschafter
Strahm (sp, BE) bezeichnete eine Arbeitszeitverkürzung bei gleichbleibendem Lohn als
wirtschaftlich durchaus tragbar. Das neue Modell verbessere die Arbeits- und
Kapitalproduktivität, da flexiblere Arbeitszeiten eine längere Nutzung der Maschinen
ermöglichten. Dies bringe enorme Gewinne, weil die Kapitalkosten pro Arbeitsstunde
und Stück gesenkt würden. Der Vorschlag sei in sich selber finanziert und eine enorme
Chance für die Flexibilisierung der Arbeitszeiten in der Industrie. Die Arbeitgeberseite
lehnte generelle Arbeitszeitverkürzungen kategorisch ab und bezweifelte den vom SMUV
vorgerechneten Produktivitätsgewinn. Das neue Modell würde die Arbeit verteuern und
viele Mitgliederfirmen schwer in ihrer Konkurrenzfähigkeit treffen. Erste Gespräche
zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft fanden im Dezember statt. 44

AUTRE
DATE: 18.11.1997
MARIANNE BENTELI

Seit 1991 finden auf dem schweizerischen Arbeitsmarkt, der im zweiten Quartal 1997
3,766 Mio erwerbstätige Personen umfasste, beträchtliche Strukturverschiebungen
statt. Besonders auffällig ist der Rückgang der Vollzeitbeschäftigung zugunsten der
Teilzeitarbeit. Gemäss den neuesten Ergebnissen der SAKE hat sich der Teilzeitanteil
zwischen 1991 und 1997 von 25,3% auf 28,3% erhöht. Während bei den Männern der
Abbau von Vollzeitstellen zwischen 1991 und 1997 nur unwesentlich durch eine Zunahme
der Teilzeiterwerbstätigkeit abgefedert wurde, konnte bei den Frauen die Abnahme der
Vollzeiterwerbstätigen (-52 000) durch die Zunahme der Teilzeiterwerbstätigen (+
95 000) mehr als kompensiert werden. Eine Erklärung für die Zunahme
teilzeiterwerbstätiger Frauen liefert die Analyse der Erwerbsneigung der Frauen nach
Zivilstand. Erhöht hat sich insbesondere die Erwerbsbeteiligung der verheirateten
Frauen (1991: 51,9%; 1997: 53,8%), welche situationsbedingt sehr oft nur
teilzeiterwerbstätig sein können. Auffallend ist vor allem die Zunahme des Anteils der
Familien mit Kindern, bei denen Mutter und Vater erwerbstätig sind. Waren 1991 nur in
40,7% der Paarhaushalte mit Kindern unter 15 Jahren beide Partner erwerbstätig, lag
der entsprechende Anteil 1997 bei 54,7%. 45

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 30.12.1997
MARIANNE BENTELI

Für eine Besserstellung der Teilzeitarbeitenden im Bereich der Sozialversicherungen
sprach sich der Nationalrat aus. Mit 92 zu 66 Stimmen nahm er eine parlamentarische
Initiative Zapfl (cvp, ZH) an, welche den Koordinationsabzug im Rahmen der beruflichen
Vorsorge proportional zum Beschäftigungsgrad senken will. Damit sollen auch jene
Teilzeitbeschäftigten, die pro Jahr weniger als 23 880 Fr. (Ansatz 1998) verdienen, ihren
Anspruch auf die Aufnahme in die betrieblichen Pensionskassen geltend machen
können. Mit 86 zu 72 hiess der Rat zudem eine parlamentarische Initiative Roth (sp, GE)
gut, die verlangt, dass Arbeitnehmende, die wöchentlich weniger als 12 Stunden
arbeiten, auch bei Nichtbetriebsunfällen obligatorisch für Taggelder und Renten
versichert sind. 46

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 16.03.1998
MARIANNE BENTELI

Im Eiltempo und ohne Gegenstimme hiess der Ständerat die nachgebesserte Revision
des Arbeitsgesetzes gut, welche eine gegenüber der ersten, in der Volksabstimmung
gescheiterten, gemässigtere Lockerung des Abend-, Nacht- und Sonntagsarbeitsverbots
vornahm. Damit war die ehemals so umstrittene Vorlage ohne viel Aufhebens zumindest
im Parlament unter Dach und Fach. 47

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 20.03.1998
MARIANNE BENTELI
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Die sozialpartnerschaftlich ausgehandelte Flexibilisierung der Arbeitszeit nimmt
ständig zu. Sie gilt bereits in dem bis ins Jahr 2000 geltenden Gesamtarbeitsvertrag im
Bauhauptgewerbe, wo für eine Vollzeitbeschäftigung von jährlich 2125 Arbeitsstunden
ausgegangen wird; im Winter gilt eine Minimalarbeitszeit von 37,5 Wochenstunden, in
der bauintensiven Sommerzeit eine von 45 Wochenstunden. In der Metall- und
Maschinenindustrie sowie im Gastgewerbe wird sie durch die im Berichtsjahr
abgeschlossenen neuen Gesamtarbeitsverträge etabliert. 48

AUTRE
DATE: 30.06.1998
MARIANNE BENTELI

Für Gewerkschafter aus der Romandie sowie die Funktionäre der Gewerkschaft Druck
und Papier ging der Arbeitnehmerschutz immer noch zu wenig weit, da das revidierte
Gesetz den Arbeitstag unzulässig verlängere, eine starke Zunahme der Nachtarbeit
bringe und zu viele Überstunden erlaube. Gegen den Willen von SP und SGB, die
meinten, mit diesem zweiten Revisionspaket sei das Machbare erreicht, ergriffen sie
das Referendum. Wider Erwarten kam dieses mit 54 297 Unterschriften zustande.
Besonders starke Unterstützung fand es in den Kantonen Waadt und Genf (mit allein
über 28 000 Unterschriften) sowie in den übrigen welschen Kantonen und dem Tessin,
also in jenen Landesteilen, welche bereits die erste Revisionsvorlage besonders
deutlich abgelehnt hatten. 49

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 11.08.1998
MARIANNE BENTELI

Nach Meinung von Deutschschweizer Unternehmen können nur zwei Arbeitszeitmodelle
mithelfen, die Erwerbslosigkeit zu verringern, nämlich die flexible Teilzeitarbeit sowie
die vorzeitige oder gleitende Pensionierung. Negativ beurteilt wurde eine Verkürzung
der Wochenarbeitszeit. Dies ging aus einer Umfrage hervor, welche im Auftrag des BWA
durchgeführt wurde. Die Studie zeigte, dass 70% der Unternehmen bereits flexible
Arbeitszeitmodelle einsetzen, allerdings nahezu ausschliesslich die klassischen
(gleitende Arbeitszeit und fix definierte Teilzeitarbeit). Zudem gelten diese neueren
Arbeitszeitregelungen nur selten für alle Beschäftigten eines Unternehmens. Rund ein
Viertel der befragten Unternehmen gab an, Arbeitszeitmodelle mit einem längeren
Bezugszeitraum eingeführt zu haben. Darunter fallen Formen wie die flexible oder
gleitende Pensionierung, sowie Jahresarbeitszeitmodelle. 50

DÉBAT PUBLIC
DATE: 17.11.1998
MARIANNE BENTELI

Änderung des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel
(Arbeitsgesetz)
Abstimmung vom 29. November 1998

Beteiligung: 38,1%
Ja: 1 072 978 (63,4%)
Nein: 620 011 (36,6%)

Parolen:
– Ja: FDP, CVP, SVP, SP (5*), LP, LdU, EVP, FP, CSP; SGV, Vorort, SBV; SGB, CNG.
– Nein: SD, PdA; GDP.
– Stimmfreigabe: GP (1*)

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die Vox-Analyse dieses Urnengangs bestätigte die bereits am Abend des
Abstimmungssonntags getroffene Feststellung, wonach das neue Gesetz von allen
sozialen Gruppen gutgeheissen wurde. Die Sympathisanten der bürgerlichen Parteien
stimmten der Vorlage deutlicher zu als jene der SP, doch wurde das Gesetz auch von
diesen mit rund 60% gutgeheissen. 51

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 29.11.1998
MARIANNE BENTELI

In der Deutschschweiz wurde der Abstimmungskampf wegen der mangelnden
Unterstützung von SP und SGB nur sehr lau geführt, ganz im Gegensatz zur Romandie,
wo die Gegner der Vorlage in den Medien stärker präsent waren. Alle Parteien – mit
Ausnahme von PdA und SD – sowie die Gewerkschaften unterstützten die Vorlage; die
Grünen waren uneins und beschlossen Stimmfreigabe. Am 29. November hiess das Volk
die Gesetzesrevision mit 63,4% Ja-Stimmen gut. Die Romandie zeigte sich dem neuen
Gesetz gegenüber kritischer als die Deutschschweiz, aber längst nicht mehr so negativ
wie 1996. Einzig die Kantone Jura (64,8% Nein-Stimmen), Neuenburg (51,6%) und
Freiburg (50,1%) lehnten ab, während Genf (54,5% Ja-Stimmen), Waadt und Wallis (je

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 30.11.1998
MARIANNE BENTELI
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55,9%) zwar unterdurchschnittlich annahmen, ihr deutliche Ablehnung von 1996 aber
doch in eine Zustimmung umwandelten. Der Tessin, der zwei Jahre zuvor noch klar auf
der Seite der Nein-Stimmenden war, hiess das Gesetz im zweiten Anlauf mit 60,3% gut.
Die Deutschschweizer Kantone sagten alle deutlich ja, allerdings mit recht grossen
Unterschieden. Die Ja-Stimmen-Anteile lagen zwischen 58,8% (Thurgau) und 74,1%
(Zürich).

Abstimmung vom 29. November 1998

Beteiligung: 38,1%
Ja: 1'072'978 (63,4%) 
Nein: 620'011 (36,6%) 

Parolen:
– Ja: CSP, CVP, EDU, EVP, FDP, FPS, LdU (1*), SPS (2*), SVP; SAV, SBV, SGB, SGV,
TravailSuisse, VSA
– Nein: KVP, PdA (1*), SD (1*); Frauen macht Politik (FraP)
– Stimmfreigabe: GPS (3*)
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 52

Mit durchschnittlich 41,9 Stunden blieb die betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit
bereits im sechsten aufeinanderfolgenden Jahr stabil. 53

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 30.12.1998
MARIANNE BENTELI

Sowohl die Arbeitgeber wie die Gewerkschaften lehnten – wenn auch aus
entgegengesetzten Gründen – die Vorschläge zu den Ausführungsverordnungen zum
Arbeitsgesetz kategorisch ab. Beide Seiten verlangten zahlreiche Änderungen und
kritisierten die sprachliche Unklarheit der Texte. Die beiden Verordnungen
konkretisieren das neue Arbeitsgesetz, das vom Volk im Vorjahr im zweiten Anlauf
gutgeheissen worden war. Die Arbeitgeber der Industrie sprachen von übertriebener
Regulierung und einer insgesamt missglückten Vorlage. Auch der Gewerbeverband
(SGV) fand, die sozialpartnerschaftlichen Flexibilitäten würden zu sehr eingeschränkt.
Ganz anders reagierten die Gewerkschaften. Der SGB sah den Volkswillen missachtet
und in den Verordnungen der Versuch, die in der ersten Auflage des revidierten
Arbeitsgesetzes 1996 verworfenen Postulate durch die Hintertüre wieder einzuführen.
Unmut löste vor allem die neu eingeführte Jahresarbeitszeit aus, welche eine
Abweichung von den maximalen Wochenarbeitszeiten gestattet. Zudem enthalte die
Verordnung erstmals Bestimmungen über die „Arbeit auf Abruf“ [24], welche aus ihrer
Sicht gesetzlich verboten werden sollte. Besonders uneins waren sich Arbeitgeber und
Arbeitnehmer über den Sonderschutz bei Nachtarbeit. Gemäss Entwurf sollten
Arbeitnehmende ab 25 Nachteinsätzen pro Jahr einen zehnprozentigen Zeitzuschlag
erhalten. Arbeitgeberverband und SGV verlangten eine Ausdehnung auf 50 Nächte; der
SGB und der VSA wollten die Grenze bei 15 Nächten ansetzen, der CNG sogar bei 12. Die
Gewerkschaften sprachen sich zudem gegen jede Ausdehnung der Sonntagsarbeit aus:
allen Arbeitnehmenden seien mindestens 12 arbeitsfreie Sonntage pro Jahr
zuzugestehen. Weitere Streitpunkte waren die Höchstarbeitszeiten sowie die
Bedingungen für die Zulässigkeit von Überzeit. 54

DÉBAT PUBLIC
DATE: 08.09.1999
MARIANNE BENTELI

Die Volksinitiative „für eine kürzere und flexible Erwerbsarbeitszeit“
(„Arbeitszeitinitiative“), welche der SGB 1998 mit Unterstützung durch die SP lanciert
hatte, wurde (nach einem harzigen Start) Anfang November mit 108 296 gültigen
Stimmen eingereicht. Sie verlangt die sukzessive Senkung der maximalem Jahresarbeit
auf 1872 Stunden, was im Mittel der 36-Stunden-Woche entspricht, sowie eine rigorose
Beschränkung der zulässigen Überzeit auf maximal 100 Stunden pro Jahr. Bei
Einkommen, die unter dem Eineinhalbfachen des Durchschnittslohns liegen (heute
7200 Fr.),soll das Salär trotz geringerer Arbeitszeit nicht gekürzt werde. Unternehmen,
welche die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten innerhalb eines Jahres um mindestens 10%
senken, würden befristet vom Bund unterstützt. Der SGB versteht seine Initiative auch
als Beitrag zur Erhaltung alter oder zur Schaffung neuer Arbeitsplätze. 55

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 08.10.1999
MARIANNE BENTELI
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Der Bundesrat beschloss, die „Arbeitszeitinitiative“ des SGB ohne Gegenvorschlag
abzulehnen. Die Verkürzung der Arbeitszeit sei in erster Linie Angelegenheit der
Sozialpartner; diese könnten am besten beurteilen, ob und inwieweit eine solche
Regelung für ihre Branche möglich und tragbar sei. Die Verkürzung der Arbeitszeit von
heute durchschnittlich 42 auf 36 Stunden pro Woche mit Lohngarantie für kleine und
mittlere Einkommen hätte negative Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort
Schweiz. 56

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 28.06.2000
MARIANNE BENTELI

Auf den 1. August setzte der Bundesrat das erst im zweiten Anlauf 1998 vom Volk
angenommene neue Arbeitsgesetz sowie die entsprechenden
Ausführungsverordnungen in Kraft. Er kam den Forderungen der Gewerkschaften
insofern entgegen, als er die Ausnahmen für den Zeitzuschlag bei Nachtarbeit (10% in
Form zusätzlicher Freizeit), die neu auch für Frauen in der Industrie erlaubt ist, enger
fasste. Vom Zeitzuschlag werden nur Betriebe befreit, die fortschrittliche
Arbeitszeitmodelle wie eine 7-Stunden-Schicht bei einer 35-Stunden-Woche oder aber
eine 4-Tage-Woche praktizieren. Ausnahmeregelungen sind für bestimmte Branchen
wie Spitäler, Gastgewerbe und verwandte Betriebe möglich. Spezielle
Schutzbestimmungen gelten für schwangere Frauen und für häufige Nachtarbeit;
darunter fällt vor allem eine verstärkte arbeitsmedizinische Überwachung. 57

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 01.08.2000
MARIANNE BENTELI

Das Bundesgericht fällte bezüglich der Überstundenregelung einen
Grundsatzentscheid. Gemäss Arbeitsgesetz Art. 13 muss Überzeit generell mit 25%
Lohnzuschlag entschädigt werden. Bei gewissen Berufskategorien (Büropersonal und
technische Angestellte) gilt dies erst, wenn die Überzeit 60 Stunden pro Kalenderjahr
übersteigt; im gegenseitigen Einverständnis kann die Überzeit auch durch Freizeit von
gleicher Dauer ausgeglichen werden. Nicht zulässig ist hingegen, in einem
Arbeitsvertrag die Entschädigung für Überzeit ganz oder teilweise auszuschliessen. Das
Bundesgericht stützte mit seinem Entscheid den Entschädigungsanspruch einer
Arbeitnehmerin, in deren Arbeitsvertrag Überstunden als unvermeidlich und im Lohn
inbegriffen bezeichnet worden waren. 58

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 10.08.2000
MARIANNE BENTELI

Obgleich der Bundesrat bereit war, den Vorstoss in Postulatsform entgegen zu nehmen,
wurde eine Motion Teuscher (gp, BE), die verlangte, Betriebe, welche Arbeitnehmende
auf Abruf beschäftigen, seien von der Auftragsvergabe im Bereich des öffentlichen
Beschaffungswesens auszuschliessen, von Stahl (svp, ZH) bekämpft und damit
vorderhand der Diskussion entzogen. 59

MOTION
DATE: 05.10.2001
MARIANNE BENTELI

Gemäss den neuesten Ergebnissen des BFS nahm im Jahrzehnt 1990-2000 die
wöchentliche Normalarbeitszeit der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmenden um
durchschnittlich 29 Minuten von 42,2 auf 41,8 Stunden ab. Die schrittweise Reduktion
erfasste sämtliche Wirtschaftsbranchen. Am deutlichsten sank sie im Bausektor (-80
Min.) und im Gastgewerbe (-72 Min.), am wenigsten in der öffentlichen Verwaltung (-6
Min.) sowie im Gesundheits- und Sozialwesen (-12 Min.). Überdurchschnittlich blieb die
Arbeitszeit in den Kantonen Graubünden und Wallis, was auf die grosse Bedeutung des
Gastgewerbes zurückzuführen ist. 2000 wurden insgesamt 164 Mio Überstunden
geleistet, was rein rechnerisch rund 83'000 Vollzeitstellen entspricht. Die Rangliste
führte mit 77 jährlichen Überstunden das Kredit- und Versicherungsgewerbe an, gefolgt
von der Branche Immobilien und Informatik (51 Std.) und dem Unterrichtswesen (48
Std.). 60

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.2001
MARIANNE BENTELI

Die 1999 von den Gewerkschaften eingereichte Volksinitiative „Für eine kürzere
Arbeitszeit“, die eine Verringerung der Arbeitszeit von heute durchschnittlich 42
Stunden auf 36 Stunden pro Woche mit Lohngarantie für kleine und mittlere
Einkommen sowie eine drastische Eindämmung der Überstunden verlangte, hatte im
Parlament keine Chance. Als das Begehren 1998 nach Jahren hoher Arbeitslosigkeit
lanciert worden war, schienen seine Forderungen nach einer besseren Verteilung der
bezahlten Arbeit in breiten Kreisen zumindest prüfenswert. In einer wieder positiveren
Konjunktur mit einem in vielen Branchen ausgetrockneten Arbeitsmarkt stand der Ruf
nach gesetzlicher Senkung der maximalen Arbeitszeit hingegen im politischen
Gegenwind. Am Anfang der Debatte lehnte der Nationalrat einen von der SP

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 31.12.2001
MARIANNE BENTELI
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unterstützten Minderheitsantrag von Meier-Schatz (cvp, SG) auf Rückweisung an den
Bundesrat mit dem Auftrag, einen sehr moderaten indirekten Gegenvorschlag
auszuarbeiten, deutlich ab. In der Gesamtabstimmung wurde die Initiative vom
geschlossenen bürgerlichen Lager mit 101 zu 50 Stimmen verworfen. Insbesondere die
Sprecher der FDP machten geltend, diese „Rasenmäherinitiative“ schwäche den
Wirtschaftsstandort und gefährde das „Jobwunder“ Schweiz; zudem sei die Regelung
der Arbeitsbedingungen in erster Linie eine Angelegenheit der Sozialpartner.
Hauptsächlich mit diesem Argument wurde die Initiative auch vom Ständerat mit 35 zu
4 Stimmen zur Ablehnung empfohlen. Trotz Widerstand in den eigenen Reihen
beschloss der SGB, an seiner Initiative festzuhalten. 61

Eine parlamentarische Initiative Rechsteiner (sp, SG), die eine obligationenrechtlich
festgelegte Entschädigung der geleisteten Überzeit durch Zeit- resp. Lohnzuschläge
erreichen wollte, wurde vom Nationalrat mit 82 zu 60 Stimmen abgelehnt. Die grosse
Kammer schloss sich damit der Mehrheit der vorberatenden Kommission an, welche die
Arbeitsmarktflexibilität als Standortvorteil der Schweizer Wirtschaft höher wertete als
sozialpolitische Bedenken gegenüber dem Stress am Arbeitsplatz. 62

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 31.12.2001
MARIANNE BENTELI

Am 3. März gelangte die 1999 vom SGB eingereichte Volksinitiative „für kürzere
Arbeitszeit“ zur Abstimmung, welche die etappierte Einführung einer Jahresarbeitszeit
von 1'872 Stunden verlangte, was umgerechnet einer 36-Stunden-Woche entspricht.
Bis zu einem Monatslohn von 7'600 Fr. sollte diese Reduktion der Arbeitszeit ohne
Abstriche beim Lohn vollzogen werden. Die Initiative war 1998 in einer Zeit hoher
Arbeitslosigkeit lanciert worden mit dem Anspruch, die Erwerbsarbeit auf mehr Hände
zu verteilen und die Nichterwerbsarbeit gerechter zwischen Mann und Frau aufzuteilen.
Bundesrat und Parlament empfahlen die Initiative Volk und Ständen ohne
Gegenvorschlag zur Ablehnung. Die Einwände der bürgerlichen Gegner waren die
gleichen wir bei der Abstimmung von 1984 über die SGB-Initiative für die 40-Stunden-
Woche ohne Lohneinbusse: Es sei falsch, für alle Branchen und Betriebe einheitliche
Regelungen auf Verfassungsstufe zu fixieren, kleinere und mittlere Betriebe könnten die
zusätzlichen Produktionskosten nicht verkraften, und das differenzierte Aushandeln der
Arbeitszeit sei und bleibe Sache der Sozialpartner. Da sich auch der SGB nicht mehr mit
Herzblut für die Initiative einsetzte, die gleichentags mit der bedeutend stärker
polarisierenden UNO-Beitritts-Initiative zur Abstimmung kam, war deren Scheitern an
der Urne voraussehbar. Mit einem Dreiviertelsmehr und allen Standesstimmen wurde
die Initiative wuchtig verworfen. Am deutlichsten war die Ablehnung im Kanton
Appenzell Innerrhoden mit einem Nein-Stimmen-Anteil von fast 90%; am meisten
Zustimmung fand die Initiative im Kanton Jura, der sie aber immer noch mit rund 58%
ablehnte. Generell waren die Ja-Stimmen-Anteile in der Westschweiz mit knapp 34%
deutlich höher als in der Deutschschweiz (22,5%).

Volksinitiative „für eine kürzere Arbeitszeit“

Abstimmung vom 3. März 2002

Beteiligung: 58,3%
Ja: 689 935 (25,4%) / 0 Stände
Nein: 2 021 198 (74,6%) / 20 6/2Stände
Parolen:
– Ja: SP, GP, CSP; SGB
– Nein: FDP, CVP, SVP, LP, SD, FP, EVP, EDU, PdA; Economiesuisse, SAGV, SGV
– Stimmfreigabe: Lega; CNG

Die Vox-Analyse der Abstimmung zeigte, dass der Entscheid an der Urne von politischen
und ideologischen Faktoren wesentlich stärker geprägt wurde als von sozialen
Merkmalen. Am stärksten wirkte sich die Einordnung auf einer Links/Rechts-Skala aus.
Wer sich der äusseren Linken zuordnet, stimmte der Initiative zu 71% zu. Diese äussere
Linke war, zusammen mit den Sympathisanten der SP, denn auch die einzige Gruppe,
welche mehrheitlich Ja stimmte. Aber bereits die SP-Anhängerschaft war mit einem Ja-
Anteil von lediglich 57% eigentlich gespalten. Von den Sympathisanten der bürgerlichen
Regierungsparteien wurde die Arbeitszeitverkürzung sehr deutlich abgelehnt. 63

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 03.03.2002
MARIANNE BENTELI
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Obgleich die Mehrheit der vorberatenden Kommission für Folgegeben plädierte, setzte
sich im Nationalrat eine rechtsbürgerliche Minderheit mit 93 zu 83 Stimmen durch und
verwarf eine von Vertreterinnen und Vertretern aller Fraktionen mitunterzeichnete
parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) (Pa.Iv. 01.437), die
mindestens eine fünfte Ferienwoche für Arbeitnehmende über 50 Jahren einführen
wollte. Ebenfalls abgelehnt wurde eine parlamentarische Initiative Wyss (sp, BE) (Pa.Iv.
01.445), die sechs Wochen Ferien für Lehrlinge und jugendliche Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen verlangte. 64

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 01.03.2003
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat hiess ein Postulat Rennwald (sp, JU) gut, das den Bundesrat ersucht
dafür zu sorgen, dass das im Arbeitsgesetz festgeschriebene grundsätzliche Verbot der
Sonntagsarbeit auch tatsächlich eingehalten wird. Rennwald stiess sich insbesondere
an einer Verordnung des BIGA von 1997, die den Kantonen das Recht zugestand, für die
Verkaufsgeschäfte im Interesse einer Harmonisierung der Bewilligungspraxis in den
Kantonen und im Sinne einer Vereinfachung des administrativen Aufwandes jährlich
zwei Globalbewilligungen zu erteilen, und zwar ohne weitere Bedürfnisabklärung, da
aufgrund einer generellen Beurteilung ein genügendes Bedürfnis in diesem Umfang als
gegeben angesehen werden könne. Diese extensive Auslegung des Gesetzes war 2002
vom Bundesgericht im Streitfall zwischen der Gewerkschaft Unia und dem Kanton Bern
als unzulässig beurteilt, die Verordnung aber dem Urteil nicht angepasst worden. Das
Bundesgericht hatte insbesondere festgehalten, dass für jede Ausnahmebewilligung
eine Bedürfnisabklärung nötig sei. 65

POSTULAT
DATE: 21.03.2003
MARIANNE BENTELI

2003 hat sich in der Schweiz das Total der geleisteten Arbeitsstunden trotz einer
schwachen Beschäftigungszunahme (+0,6%) gegenüber dem Vorjahr um 0,6%
verringert. Der Anstieg der jährlichen Absenzen um 6,2%, die Abnahme der jährlichen
Überzeiten um 3,0% und der Rückgang der jährlichen Normalarbeitszeit um 0,8% sind
die Gründe für diese Abnahme. Die wöchentliche Normalarbeitszeit der
Vollzeitarbeitnehmenden lag bei 41,7 Stunden. Innerhalb von zehn Jahren hat sich die
wöchentliche Normalarbeitszeit um 13 Minuten verringert. 66

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.2003
MARIANNE BENTELI

Gemäss der neuesten Erhebung des BFS wurden 2000 in der Schweiz rund 8 Mrd.
Stunden unbezahlte und 6.7 Mrd. Stunden bezahlte Arbeit geleistet. Der Wert der
unbezahlten Arbeit wurde auf CHF 250 Mrd. geschätzt. Die Hausarbeit machte rund
drei Viertel der nicht entlöhnten Arbeit aus und wurde v.a. von Frauen im eigenen
Haushalt erbracht. Am grössten war der Arbeitaufwand in Familienhaushalten mit
Kindern unter 15 Jahren. Das BFS veranschlagte die unbezahlt geleistete Arbeit auf gut
70% der von der schweizerischen volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erfassten
Bruttowertschöpfung (BIP). 67

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 02.11.2004
MARIANNE BENTELI

Aus den neusten Ergebnissen der Statistiken zur Arbeitszeit des BFS ging hervor, dass
2003 die Gesamtzahl der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden in der Schweiz
gegenüber dem Vorjahr um 0,4% höher lag als im Vorjahr. Dieses Ergebnis war in erster
Linie auf eine deutliche Abnahme des jährlichen Absenzvolumens um 7,5% und eine
Zunahme des jährlichen Überzeitvolumens um 2,8% zurückzuführen. Für den grössten
Teil der Absenzen wurden gesundheitliche Gründe geltend gemacht. Die Überzeiten
variierten stark je nach Wirtschaftszweig. Innerhalb von fünf Jahren hat sich die
effektive wöchentliche Arbeitszeit der Vollzeitarbeitnehmenden um acht Minuten
verringert. 68

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.2004
MARIANNE BENTELI

Das Volk stimmte am 27. November der Arbeitsgesetzrevision und damit der generellen
Öffnung der Läden in grossen Bahnhöfen und Flughäfen an Sonntagen und am Abend
mit einer hauchdünnen Mehrheit von 50,6% zu. Die Vorlage, von der bloss rund 2'500
Angestellte direkt betroffen waren, war sowohl von den Gewerkschaften als auch von
den Kirchen vehement bekämpft worden, weil diese darin einen entscheidenden
Schritt zur Aufhebung des grundsätzlich arbeitsfreien Sonntags sahen. Nach diesem
äusserst knappen Abstimmungsausgang verzichteten die CVP und eine starke
Minderheit der SVP darauf, das im Parlament aufgegleiste Projekt einer generellen
Zulassung der Sonntagsarbeit im Detailhandel weiter zu unterstützen. Mit ihrer Hilfe
gelang es der Linken, eine entsprechende, vom Ständerat bereits gutgeheissene Motion

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 27.11.2005
HANS HIRTER
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im Nationalrat abzulehnen. 69

Gemäss BFS blieb im Jahr 2005 die durchschnittliche betriebsübliche
Wochenarbeitszeit mit 41,6 Stunden gegenüber dem Vorjahr stabil. Dies gilt sowohl für
die Gesamtwirtschaft als auch für die einzelnen Wirtschaftssektoren (41,3 Stunden im
Sekundär- und 41,7 Stunden im Tertiärsektor). 70

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.2005
HANS HIRTER

2005 wurde in der Schweiz erstmals die Grenze von 7 Mrd. geleisteter Arbeitsstunden
überschritten bei gleichzeitig stabil bleibender Wochenarbeitszeit der
Vollzeitarbeitnehmenden (42,3 Stunden). In der Zeitspanne 2000-2005 verzeichnete
der primäre Sektor stets die höchste durchschnittliche Wochenarbeitszeit (rund 45,5
Stunden). 71

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.2006
MARIANNE BENTELI

Trotz Referendumsdrohungen durch die Gewerkschaften beschloss das Parlament eine
Liberalisierung des Sonntagsverkaufs. Es stimmte einer Teilrevision des Arbeitsgesetzes
zu, um zu ermöglichen, dass das Verkaufspersonal an bis zu vier Sonntagen beschäftigt
werden kann, ohne dass von den Geschäftsinhabern wie bisher ein Bedarfsnachweis für
die Durchführung eines Sonntagsverkaufs erbracht werden muss. 72

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 21.12.2007
MARIANNE BENTELI

Nach Angaben des BFS wurden im Jahr 2007 7.25 Mrd. Arbeitsstunden geleistet, 1,9%
mehr als 2006. Eine besonders starke Zunahme wurde bei den Arbeitsstunden im
Rahmen der Teilzeitbeschäftigung verzeichnet. Gesamthaft wurden 186 Mio.
Überstunden erbracht, was rund 97'000 Vollzeitstellen entspricht. Von 2002 bis 2007
stieg die tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten um
durchschnittlich 13 Minuten an. Allerdings lag die durchschnittliche wöchentliche
Absenzdauer über der durchschnittlichen wöchentlichen Überzeit. 73

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.2008
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat verabschiedete die Botschaft zur Volksinitiative „6 Wochen Ferien für
alle“ und empfahl die Initiative ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung. Der Bundesrat
teilte zwar die Auffassung der Initianten, dass auch die Arbeitnehmer von den
Produktivitätssteigerungen der letzten Jahre profitieren sollen. Dies könne jedoch auch
über höhere Löhne erreicht werden. Mit der Festschreibung auf sechs Wochen Ferien
würde diese Flexibilität verloren gehen. Weiter hielt der Bundesrat fest, dass kein
Nachholbedarf gegenüber dem Ausland bestehe, besonders wenn man neben der
Ferienregelung auch die Feiertage und die Modalitäten miteinbeziehe, die für den
Bezug der Ferien gälten. 74

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 31.12.2010
NATHALIE GIGER

Selon la statistique du volume du travail (SVOLTA), le nombre d’heures travaillées par
l’ensemble des actifs occupés en Suisse a atteint 7,708 milliards en 2011, soit 2,7% de
plus que l’année précédente. Cette progression est due à l’augmentation du nombre
d’emplois (également +2,7%), la durée annuelle effective de travail par emploi étant
donc restée stable. 75

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.2011
LAURENT BERNHARD

L’organisation syndicale Travail.Suisse avait déposé en 2009 l’initiative populaire « 6
semaines de vacances pour tous » afin que l’ensemble des salariés puisse prendre part
aux gains de productivité de l’économie suisse. La durée minimale légale de vacances
s’élève à quatre semaines pour les employés de plus de 20 ans. Dans les faits, nombre
d’entreprises accordent davantage de vacances à leurs employés. Le texte de l’initiative
demandait une durée minimale de six semaines de vacances payées. Comme cela fut le
cas lors des délibérations parlementaires, l’initiative n’a bénéficié que du soutien de la
gauche. Alors que le parti socialiste, les Verts, ainsi que les syndicats ont fait bloc
derrière l’initiative, le camp bourgeois (l’UDC, le PLR, le PDC, les Vert’libéraux et le
PBD), soutenu par les associations d’employeurs (UPS et l’USAM), l’ont vivement rejetée.
En mars, l’initiative a échoué devant les urnes, confirmant ainsi les résultats des
sondages publiés durant la campagne. Près de deux tiers des votants se sont exprimés
contre une augmentation du nombre de semaines de vacances (66,5%), reflétant ainsi
le rapport des forces entre la gauche et la droite. Le soutien à l’initiative aura été plus

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 11.03.2012
LAURENT BERNHARD

01.01.90 - 01.01.20 17ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



marqué dans la Suisse francophone et italophone. En effet, le taux d’approbation a été
supérieur aux 40% dans les cantons du Jura (49,3%), de Genève (47,4%), du Tessin
(45,9%), de Vaud (41,1%) et de Neuchâtel (40,9%). S’agissant d’une matière peu
complexe et proche des préoccupations des citoyens, il n’est par ailleurs guère
surprenant de constater que l’initiative a enregistré le taux de participation le plus
élevé (45,1%) parmi les cinq objets fédéraux soumis au vote le 11 mars. L’analyse du
comportement de vote a confirmé l’importance du clivage gauche-droite. Selon
l’analyse VOX, 71% des partisans de l’extrême gauche ont approuvé l’initiative. Dans le
camp de la gauche, le taux d’acceptation s’est élevé à 54%. Au centre, l’initiative n’a été
soutenue qu’à 22%, alors que l’approbation chutait sous les 20% au sein de l’électorat
de droite. Par ailleurs, le statut sur le marché du travail des citoyens a joué un rôle non
négligeable. En effet, les personnes en activité ont davantage soutenu l’initiative (37%)
que les personnes sans emploi (26%), ces dernières ne pouvant bénéficier de vacances
supplémentaires. Au niveau des arguments, les personnes en faveur de l’initiative ont
justifié leurs décisions par la pression accrue sur le marché du travail et ses
conséquences négatives sur la santé. Pour ce qui est des opposants, ce sont des
considérations d’ordre économique qui ont primé. Nombre d’adversaires ont mis en
avant que les revendications de l’initiative auraient été lourdes sur le plan financier
pour les entreprises en général et pour les PME en particulier.

Votation du 11 mars 2012

Participation: 45,4%
Oui: 771'717 (33,5%) / 0 canton
Non: 1'531'986 (66,5%) / 20 6/2 cantons

Consignes de vote:
– Oui: PSS, Verts, PCS, USS, TravS.
– Non: UDC, PLR, PDC, PVL, PBD, PEV, UPS, eco, USAM, USP. 76

Le parlement s’est prononcé en faveur d’une libéralisation des heures d’ouverture des
magasins de stations-services. Jusque-là, les magasins de stations-services étaient
tenus de respecter les horaires réguliers. Les établissements situés sur les aires des
autoroutes ou le long d’axes de circulation importants à forte fréquentation touristique
avaient la possibilité d’ouvrir jusqu’à 1 heure du matin ainsi que le dimanche. En 2010,
les deux commissions de l’économie et des redevances avaient donné suite à une
initiative parlementaire Lüscher (plr, GE) demandant que soit inscrit dans la loi sur le
travail le principe selon lequel les magasins des stations-services situées sur les aires
des autoroutes ou en bordure des grands axes routiers puissent occuper des
travailleurs le dimanche et la nuit, à condition de proposer des marchandises et des
prestations qui répondent principalement aux besoins des voyageurs. Lors de la session
de printemps de l’année sous revue, le Conseil national a accepté, conformément au
projet de sa commission, cette modification par 115 voix contre 61. C’est le soutien
unanime de l’UDC, du PLR du PBD et des Vert’libéraux ainsi que d’une grande partie du
PDC qui a débouché sur une majorité confortable au sein de la chambre du peuple. Le
Conseil des Etats s’est également prononcé en faveur du projet en automne, mais a
créé une divergence en optant pour une libéralisation moins ambitieuse. Alors que le
Conseil national souhaitait appliquer la nouvelle réglementation à l’ensemble des
magasins se trouvant le long d’axes de circulation importants, la chambre des cantons y
a ajouté la formule « fortement fréquentés ». Suivant l’avis du Conseil fédéral, une
majorité des sénateurs a estimé que la version du Conseil national allait accroître de
manière excessive le nombre de magasins pouvant bénéficier des horaires d’ouverture
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En décembre, le Conseil national s’est rallié à la
version proposée par le Conseil des Etats. Lors du vote final, le Conseil national a
adopté la modification de loi par 128 voix contre 59 et le Conseil des Etats par 29 voix
contre 11. Dans la foulée, les opposants ont lancé le référendum contre la libéralisation
des heures d’ouverture des magasins de stations-services. A cette fin, les principaux
syndicats, le PS, les Verts, le PEV, et plusieurs organisations religieuses (dont la
Fédération des Eglises protestantes et Justice et Paix, la Commission de la Conférence
des évêques suisses) s’étaient regroupés en juin au sein de « L’Alliance pour le
dimanche ». 77

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 14.12.2012
LAURENT BERNHARD
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Selon la statistique du volume du travail (SVOLTA), le nombre d’heures travaillées par
l’ensemble des actifs occupés en Suisse a atteint 7,738 milliards en 2012, soit 0,4% de
plus que l’année précédente. Cette progression est essentiellement due à
l’augmentation du nombre d’emplois (+1,5%), alors que la durée annuelle effective de
travail par emploi a diminué de 1,0% . 78

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.2012
LAURENT BERNHARD

Elaborée sur la base d’une initiative parlementaire Lüscher (plr, GE), la libéralisation
des heures d’ouverture des magasins de stations-services adoptée par le parlement en
décembre 2012 a été combattue par voie de référendum. Regroupés au sein de
« L’Alliance pour le dimanche », les opposants de la révision de la loi sur le travail
(syndicats, PS, verts, PEV, et plusieurs organisations religieuses dont la Fédération des
Eglises protestantes et la Conférence des évêques suisses) ont déposé plus de 70'000
signatures valides en avril de l’année sous revue. Comme cela fut le cas lors des
délibérations parlementaires, le projet a bénéficié du soutien des autorités fédérales,
des partis de droite (UDC, PLR, PDC, vert’libéraux et PBD) et des associations
d’employeurs et de l’économie (USAP, USAM et economiesuisse). L’analyse des
annonces publicitaires menée par l’Année politique suisse (APS), a démontré que,
durant la campagne, les partisans ont axé leur communication sur les absurdités
bureaucratiques en vigueur. En effet, la loi sur le travail autorisait l’ouverture des
magasins concernés la nuit, mais entre 1h et 5h, ceux-ci n’avaient pas le droit de vendre
des produits qui n’étaient pas immédiatement consommables. Le camp du oui a misé
sur des comparaisons concrètes, par exemple en avançant que les pizzas surgelées,
contrairement aux pizzas cuites, ne pouvaient être vendues de manière continue.
Quant aux adversaires, ils se sont surtout opposés à la journée de travail de 24 heures
et à une dégradation des conditions de travail pour le personnel de vente. Il est à
souligner que la valeur du dimanche a été très nettement reléguée au second plan. Cela
est sans doute attribuable au fait que la campagne des adversaires a été orchestrée par
les syndicats et non par les organisations religieuses. Le 22 septembre, la révision de la
loi sur le travail a été acceptée par 55,8% des votants, confirmant ainsi les résultats des
sondages publiés au cours de la campagne. Au niveau des régions linguistiques,
l’approbation s’est avérée être plus élevée au Tessin (63.6%) qu’en Suisse alémanique
(56.8%) et surtout qu’en Suisse romande (50.9%). De manière générale, les habitants
des communes urbaines et d’agglomérations ont été plus favorables à la libéralisation
que les résidents de communes rurales.

Votation du 22 septembre 2013

Participation: 45,8% 
Oui: 1'324'530 (55,8%) 
Non: 1'049'502 (44,2%) 

Consignes de vote:
– Oui: UDC, PLR, PDC, PVL, PBD, UPS, eco, USAM, USP
.– Non: PSS, Verts, PEV, PCS, USS, TravS.

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 22.09.2013
LAURENT BERNHARD

D’après l’analyse VOX, ce sont en premier lieu les électeurs du centre-droit qui se
sont prononcés en faveur du projet. Parmi les partisans des quatre plus grands partis,
les partisans du PLR l’ont approuvé à hauteur de 74% et ceux du PDC à 64%. Une fois
n’est pas coutume, ce sont donc les électeurs de l’UDC (54%) et du PS (41%) qui ont fait
preuve d’un degré d’hétérogénéité marqué. En outre, la possession d’une voiture a
également joué un rôle déterminant lors de la formation d’opinion individuelle. En
effet, les auteurs de l’analyse ont établi que les automobilistes ont fortement adhéré à
la libéralisation des heures d’ouverture des magasins de stations-service. 79

AUTRE
DATE: 23.09.2013
LAURENT BERNHARD

Selon la statistique du volume du travail (SVOLTA), le nombre d’heures travaillées par
l’ensemble des actifs occupés en Suisse a atteint 7,665 milliards en 2013, soit 0,2 point
de pourcentage de plus que l’année précédente. Une diminution de la durée effective
de travail par emploi (-1,1%) a été légèrement surcompensée par une hausse du nombre
d’emplois (+1,3%). 80

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.2013
LAURENT BERNHARD
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Mandatée par le SECO, l'Université de Genève a évalué les effets des modifications des
art.73a et 73b OLT1 relatifs à l'enregistrement du temps de travail entrées en vigueur
le 1er janvier 2016. L'enquête a été menée auprès de 2'013 travailleuses et travailleurs,
employé-e-s dans huit entreprises du secteur des assurances, des
télécommunications, de l'industrie et du commerce de détail. 
L'étude révèle qu'une collaboratrice ou un collaborateur n'enregistrant pas son temps
de travail, travaillent en moyenne 45.6 heures par semaine contre 41.8 heures pour
celles et ceux au bénéfice de l'enregistrement simplifié et 39.6 heures dans le cas d'un
enregistrement systématique. Cette catégorie de personnes est plus exposée à
travailler au-delà de 55 heures hebdomadaires. Pour les horaires atypiques, 60% des
travailleuses et travailleurs de nuit renoncent à l'enregistrement du temps de travail
contre 35.2%; 79.2% pour le travail du samedi contre 59%; 59.2% pour le travail du
dimanche contre 38.9%. Lorsque l'entreprise introduit des mesures
d'accompagnement, celles et ceux renonçant à l'enregistrement ne sont pas en moins
bonne santé, ni davantage stressés que les autres. Ils ont toutefois, plus de difficulté à
concilier la vie professionnelle et familiale. 81

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 29.09.2019
DIANE PORCELLANA

Relations collectives du travail

Der Flughafen Genf-Cointrin war während des Berichtjahres Schauplatz von mehreren
Arbeitskämpfen und Streiks. Angefangen hatte die Streikserie im Januar als das Personal
der Gepäcksortierung die Arbeit niederlegte und damit während eines der wichtigsten
Wochenenden des Jahres für Chaos auf dem Flughafen sorgte. Grund des
Arbeitskampfes, an dem sich ursprünglich Arbeitnehmer von Swissport und Dnata
beteiligten, war ein neuer GAV, der seit Jahresbeginn in Kraft war. Dieser war von der
Gewerkschaft PUSH unterschrieben worden, fand aber nicht die Zustimmung aller
Arbeitnehmenden und des VPODs. Die Streikenden forderten 250 Fr. mehr Lohn und
eine bessere Abgeltung von Nacht- und Wochenendarbeit. Die Angestellten von Dnata
kamen jedoch bereits nach einem Tag zu einer Übereinkunft mit ihrem Arbeitgeber und
brachen ihren Streik ab. Sie hatten unter anderem eine Lohnerhöhung und
Verhandlungen über einen neuen GAV erreicht. Die Angestellten von Swissport, je nach
Schätzung waren zwischen 20 und 70 Personen am Streik beteiligt, zogen ihren
Arbeitskampf jedoch weiter. Nach 11 Tagen wurde unter der Federführung des Genfer
Staatsratspräsidenten François Longchamp (fdp), der auch gleichzeitig Präsident des
Flughafens Genf ist, ein Kompromiss ausgehandelt. Dieser brachte den Streikenden 40
Fr. mehr Lohn, eine einmalige Prämie, Verbesserungen bei den Überzeiten und eine
bessere Abgeltung der Nachtarbeit. Vertreter der Gewerkschaft VPOD sprachen von
einer totalen Lohnerhöhung von Fr. 180. 82

DÉBAT PUBLIC
DATE: 04.01.2010
NATHALIE GIGER

Protection des travailleurs

Ein vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) bei alt Bundesrat H.-P. Tschudi und
alt Bundesrichter A. Berenstein in Auftrag gegebener Bericht über den gegenwärtigen
Stand des Schutzes der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kam zum Schluss, dass
die heutige Gesetzgebung veraltet, uneinheitlich und lückenhaft sei. So seien
zahlreiche Bereiche der Arbeitswelt von den Bestimmungen des Arbeitsgesetzes
ausgenommen, namentlich Landwirtschaft, öffentliche Verwaltungen und Hausarbeit im
privaten Haushalt. 

Die Autoren schlugen deshalb vor, sämtliche gesundheits- und sicherheitsrelevanten
Bestimmungen in einem einzigen Erlass zusammenzuführen, die unterschiedliche
Behandlung von Industrie- und anderen Betrieben aufzuheben, die Aufgaben von Suva
und Arbeitsinspektorat zu entflechten und die neuen Sicherheitskontrollen durch ein
Präventionsgesetz abzusichern.Zur konkreten Verbesserung des
Arbeitnehmerschutzes regten die Experten insbesondere die Einführung der 40-
Stunden-Woche und der Mutterschaftsversicherung an, zudem mehr Mitbestimmung
am Arbeitsplatz und bessere Unfallverhütung. Nacht- und Sonntagsarbeit sollte nur
geleistet werden, wo dies aus technischen oder sozialen Gründen unabdingbar ist.
Zudem sollte der Schutz der Jugendlichen verstärkt werden und Teilzeit- und
Temporärangestellte mehr Beachtung erhalten. 83

RAPPORT
DATE: 16.11.1994
MARIANNE BENTELI
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Der Nationalrat lehnte vier parlamentarische Initiativen aus den Reihen der SP ab. Diese
hatten eine Genehmigung bisher nicht ratifizierter ILO-Abkommen für einen besseren
Schutz der Arbeitnehmenden bei Nachtarbeit (Rennwald, JU) (Geschäft: 07.442), bei
Temporär- resp. Teilzeitarbeit (Daguet, BE (Pa.Iv. 07.444) und Goll, ZH) (Pa.Iv 07.457)
sowie der Arbeitnehmendenvertreter bei Arbeitskonflikten (Levrat, FR) (Pa.Iv 07.474)
verlangt. Der Bundesrat ist bei der Ratifizierung dieser Konventionen immer sehr
vorsichtig. Er beantragt dem Parlament eine Genehmigung nur, wenn die
entsprechende Konvention mit der innerstaatlichen Gesetzgebung deckungsgleich ist.
Dass dies so bleiben soll, ist für die bürgerliche Mehrheit im Parlament der richtige
Weg, weshalb weitergehende Anträge in aller Regel verworfen werden. 84

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 10.12.2008
MARIANNE BENTELI

Santé, assistance sociale, sport

Stupéfiants

Bei der Revision des Arbeitsgesetzes beantragte Nationalrätin Brunner (sp, GE) eine
zusätzliche Bestimmung, wonach die Arbeitgeber dafür zu sorgen haben, dass
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit keinen
Alkohol oder andere berauschende Mittel konsumieren müssen. Sie visierte damit vor
allem Animierdamen und Tänzerinnen in Nachtlokalen an. Da der Bundesrat diesem
Antrag sehr positiv gegenüberstand, wurde er praktisch diskussionslos aufgenommen. 85

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 22.03.1995
MARIANNE BENTELI

Partis, associations et groupes d'intérêt

Partis

Partis de gauche et partis écologiques

Die PdA trug das Referendum gegen das revidierte Arbeitsgesetz aktiv mit und sagte
damit einer «ultraliberalen Wirtschaftspolitik» den Kampf an. 86

PRISE DE POSITION ET MOTS D’ORDRE
DATE: 15.04.1996
EVA MÜLLER

Partis conservateur et de droite

Neben Gewerkschaften, SP, Grünen und EVP trug auch die EDU das Referendum gegen
das revidierte Arbeitsgesetz mit und sprach sich gegen «grenzenlose
Konsummöglichkeiten» und eine weitere «Sonntagsentheiligung» aus. 87

PRISE DE POSITION ET MOTS D’ORDRE
DATE: 28.10.1996
EVA MÜLLER

Die EVP trug das Referendum gegen das revidierte Arbeitsgesetz aktiv mit und wehrte
sich im Abstimmungskampf zusammen mit den Landeskirchen insbesondere vehement
gegen die Lockerung des Sonntagsarbeitsverbots. 88

PRISE DE POSITION ET MOTS D’ORDRE
DATE: 04.11.1996
EVA MÜLLER

Associations

Salariés et syndicats

Erstmals seit langer Zeit konnten die Gewerkschaften wieder einmal bei einer
eidgenössischen Volksabstimmung einen Sieg gegen die Arbeitgeberverbände und die
bürgerlichen Parteien feiern. Mit einem Mehr von 67% lehnte das Volk eine Lockerung
der Vorschriften über die Nacht- und Sonntagsarbeit im Rahmen einer Revision des
Arbeitsgesetzes ab. Der SGB hatte zusammen mit dem CNG und der SP dagegen das
Referendum ergriffen.

Ein Erfolgserlebnis verzeichneten die Gewerkschaften auch in der Konjunkturpolitik.
Die vom SGB zusammen mit der SP vorgetragene Forderung nach einem neuen
Impulsprogramm (Förderung von Investitionen der öffentlichen Hand) fand – dank der
CVP – im Nationalrat eine Mehrheit.

PRISE DE POSITION ET MOTS D’ORDRE
DATE: 01.12.1996
HANS HIRTER
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